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ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST
An Wochenenden und Feiertagen und außerhalb der 
Sprechstundenzeiten
kostenfreie Rufnummer  116 117

Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt -  
Kostenfreie Onlinesprechstunde von niedergelas-
senen Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter 0711/96589700 oder
docdirekt.de

KINDERÄRZTLICHER NOTFALL-
DIENST
Tel. 116 117
samstags, sonntags und feiertags ab 9.00 bis 
19.00  Uhr Klinikum am Steinenberg, Reutlingen
Steinenbergstr. 3, Telefon 2 00-0
(keine tel. Voranmeldung notwendig)
Kernsprechstunde 9.00 bis 13.00 Uhr und
15.00 bis 20.00 Uhr

STANDORTE DER AED (Defibrillatoren)
• Waldfreibad Eningen
• Vor Rathaus II, Außenbereich
• Günter-Zeller-Sporthalle, Eingangsbereich
• HAP-Grieshaber-Festhalle, Außenbereich
• Arbachtal-Sporthalle, Eingangsbereich
(Nur zu den Öffnungszeiten!)

ZAHNÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Der jeweilige zahnärztliche Notfalldienst kann unter der 
Telefonnummer 01805/91 16 40
erfragt werden.

AUGENÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

HNO-ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST
Tel. 116 117

NOTFALL-RUFNUMMERN
Feuerwehr, Notarzt
und Rettungsdienst       1 12
Krankentransporte  1 92 22
Polizei           1 10
Täglich rund um die Uhr!

DIAKONIE-SOZIALSTATION
Pfullingen Eningen unter Achalm e.V.
Schillerstraße 47/3, Eningen,
Telefon 88 05 70

PFLEGEDIENST WEGGERLE
Wengenstraße 44, Eningen unter Achalm 
Tel. 07121/83626 

Einkaufsdienst Eningen
Tel. 892-8550 vormittags zwischen 8.30 und 11.30 Uhr

APOTHEKENDIENST
Apotheken-Notdienste wechseln täglich um 8.30 
Uhr. Während des Notdienstes von 20.00 Uhr abends 
bis 8.00 Uhr morgens werden nur ärztliche Rezepte 
beliefert und dringend benötigte Medikamente ab-
gegeben. Nachtzuschlag 2,50 E.

18. 02.2022 
Adler-Apotheke Metzingen 
Schönbeinstr. 5, 72555 Metzingen 
Tel: 07123 - 1 48 91
19. 02.2022   
Apotheke am Steg
Oskar-Kalbfell-Platz 8
72764 Reutlingen (Innenstadt)
Tel: 07121 - 2 29 24

RUFNUMMER FÜR STÖRMELDUNGEN
Entstörungsdienst Gas- und Wasserversorgung
(24 Stunden), Strom und Straßenbeleuchtung 
FairEnergie Reutlingen

Telefon 0 71 21/5 82-32 22

Öffnungszeiten Häckselplatz
Wichtiger Hinweis!
Die offiziellen Öffnungszeiten des Häckselplatzes in 
Eningen unter Achalm werden wöchentlich an dieser 
Stelle veröffentlicht oder sind im Internet unter der 
Homepage der Gemeinde Eningen unter Achalm 
(www.eningen.de) nachzulesen.
Andere Veröffentlichungen sind nicht von der Ge-
meinde Eningen unter Achalm autorisiert (und mei-
stens auch falsch)
Öffnungszeiten Häckselplatz

Bis Montag 28.02.2022 gelten für den Häcksel-
platz folgende Öffnungszeiten
Montag  13.30 - 16.30 Uhr
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr
Freitag  13.30 - 16.30 Uhr
Samstag   10.00 – 16.00 Uhr
Bitte beachten sie folgende Regelungen
•  Es dürfen nicht mehr als 7 Fahrzeuge gleichzeitig 

auf den Häckselplatz
•  Entladen Sie ihr Grüngut möglichst eigenständig 

ohne Hilfe
•  Verlassen Sie danach umgehend den Häcksel-

platz
•  Halten sie mindestens 2m Abstand zu Personal 

und anderen Personen
•  Bitte halten Sie sich unbedingt an die Anwei-

sungen des Personals!
Bitte besuchen Sie den Häckselplatz nicht, wenn
•  Sie einer Absonderungspflicht im Zusammen-

hang mit dem Coronavirus unterliegen
•  die typischen Symptome einer Infektion mit 

dem Coronavirus, namentlich Geruchs- und Ge-
schmacksstörungen, Fieber, Husten oder Atem-
not aufweisen

Ausgabe Gelbe Säcke 
Gelbe Säcke gibt es bei Edeka Vrakas, 

In der Raite 20, an der Infotheke
und in Erika‘s Bügelstüble, Burgstrasse 11 

Wichtig!!! Pro Haushalt wird nur 1 Rolle 
ausgegeben.

Steigsteige gesperrt 
In den kommenden Wochen werden entlang der 
Steigsteige, dem Verbindungssträßchen zwischen 
Unterem und Oberem Lindenhof, Bäume gefällt. Die 
Arbeiten sind zum einen nötig, um die angrenzenden 
Waldbestände zu pflegen, zum anderen wird hier-
durch sichergestellt, dass das Sträßchen auch zu-
künftig gefahrlos genutzt werden kann.
Für die Arbeiten sind die Steigsteige und die angren-
zenden Wald- und Wanderwege ab dem 21. Februar 
gesperrt. Die Arbeiten werden in der Woche vom 28. 
Februar unterbrochen und im März fortgesetzt. Die 
Gemeinde und das Kreisforstamt bitten darum, die 
Sperrungen zu respektieren - auf den gesperrten 
Wegen herrscht Lebensgefahr durch fallende und 
rutschende Bäume sowie durch die eingesetzten 
Maschinen.
Die Brennholzpolter am Gerstenbergweg bleiben 
vom Mädchenhaldeweg zugänglich, allerdings ist 
ein Ausfahren auf die Steigsteige nicht möglich.

Problemstoffmobil 
Das Problemstoffmobil ist am  Freitag, 
25.02.2022 von 8.30 bis 12.30 Uhr in Eningen.

Standort: Parkplatz oberhalb der Bushaltestelle 
„Wenge“/Sportplatz

Häckselplatz bei der Erddeponie 
Eichberg

Öffnungszeiten 01.02. – 28.02.2022
Montag  13.30 – 16.30 Uhr
Mittwoch  9.00 – 12.00 Uhr
Freitag  13.30 – 16.30 Uhr
Samstag  10.00 – 16.00 Uhr

Restmüll-Tonne
Abholung 14-täglich
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden zweiten Donnerstag
Nächste Abholtermine:  03.03.2022 

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden zweiten Montag
Nächste Abholtermine: 21.02.2022 

Bio-Tonne
Abholung 14-täglich
Juni bis August wöchentlich
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden Donnerstag
Nächste Abholtermine:  03.03.2022 

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden Montag
Nächste Abholtermine: 21.02.2022 

Papier-Tonne
Abholung alle vier Wochen
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Bezirk Eningen 1
Abfuhrtage: jeden vierten Donnerstag
Nächster Abholtermin:  10.03.2022

Bezirk Eningen 2
Abfuhrtage: jeden vierten Montag
Nächster Abholtermin:  28.02.2022 

Der gelbe Sack
Abholung alle vier Wochen
Bereitstellung ab 6.00 Uhr

Gesamtgemeinde Eningen
Abfuhrtage: jeden vierten Mittwoch
Nächster Abholtermin:  02.03.2022 

Beratung unter 07121 480-3348, -3349
E-Mail: abfallwirtschaft@kreis-reutlingen.de

Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm
Bitte beachten Sie die Hinweise in den amt-
lichen Bekanntmachungen.

Gemeindebücherei Eningen
Sulzwiesenstrasse 2 - 72800 Eningen unter Achalm
Öffnungszeiten:
Dienstag  15-19 Uhr
Mittwoch 10-14 Uhr
Donnerstag 15-19 Uhr
Freitag  14-18 Uhr

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Fotoausstellung der Eninger Fotofreunde in der Mensa der Achalmschule 
Am vergangenen Freitag waren die rührigen Fotofreunde wieder einmal in der Achalmschule tätig. Ohne großes 
Aufhebens kommen die Herren und Damen nach Unterrichtsschluss mit Bildern, Bilderrahmen und guter Laune an 
die Schule. Akribisch und mit viel Liebe fürs Detail werden „alte“ Bilder abgehängt und neue Fotografien 
aufgehängt. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums der Eninger Narrenzunft Häbleswetzer wurden letzte Woche Bilder von den 
drei Figuren Ango, Häbleswetzer und Trauben-Rike in der Mensa angebracht. 

Diese Farbtupfer tun uns allen bis in die Seele hinein gut – müssen wir doch auch in diesem Jahr auf die Befreiung 
und den traditionellen Umzug verzichten. So kommt doch noch ein Stück Fasnet zu uns.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herzlichen Dank an die Eninger Fotofreunde für die gelungenen Bilder! 
Herrn Hank mit Team, die in regelmäßigen Abständen unsere  
Mensa bebildern, gilt unser besonderer Dank! 
 
Katrin Bögel, 
Pressearbeit  
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FreibadBÜRGERAUTO

Fahrzeiten:
Montag, Dienstag 
und Mittwoch:  08:00 Uhr - 12:00 Uhr  

Donnerstag:   08:00 Uhr - 12:00 Uhr
und    14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag:   08:00 Uhr - 13:00 Uhr

Anrufzeiten:
Montag - Donnerstag: 08:00 Uhr - 10:00 Uhr
Telefonnummer (bitte die Vorwahl dazu wählen):  
07121- 892- 80 00

Musikschule Eningen,
Johannes Popp, Eitlinger Str. 7, Tel. 07121-820452,
E-Mail: musikschule@eningen.de
Sprechstunde: dienstags: 11.30 - 12.30 Uhr (und nach Vereinbarung)
(in den Ferien findet keine Sprechstunde statt!)
oder
Gemeindeverwaltung Eningen unter Achalm,
Ute Buskies, Rathaus 1, Zimmer 13, Tel. 07121-8921260,
E-Mail: Ute.Buskies@eningen.de
Sprechstunde: 
Mo - Fr:  8.00 bis 12.00 Uhr
Di. 14.00 bis 18.00 Uhr

Öffnungszeiten des Jugendcafés/Hauptstr. 19
Mi: 16.00 - 21.00 Uhr
Fr:  18.00 - 22.00 Uhr

Mädchentreff
Mo. ab 15.30 Uhr

Kontakt:
Handy (0174 9924927) oder
E-Mail: kult´19-eningen@pro-juventa.de

Besuch auf dem Rathaus grundsätzlich nur noch mit 
3G-Nachweis
Persönliche Kundenkontakte im Rathaus sind auf Grund der aktuell unverändert 
hohen Infektionszahlen bis auf Weiteres nur nach Terminvereinbarung oder tele-
fonischer Voranmeldung im Bürgerbüro (07121/892-5550) oder beim jeweiligen 
Fachamt möglich. Die Mitarbeiterinnen des Bürgerbüros helfen Ihnen gerne, den 
richtigen Ansprechpartner in den Fachämtern zu finden.
Auf unserer Website finden Sie unter www.eningen.de/buergerservice/buerger-
buero.html unser Termin-Tool für das Bürgerbüro.
Für Personen, die das Rathaus betreten wollen, gilt grundsätzlich das Tragen 
einer FFP2-Maske und die 3G-Regel: Sie müssen nachweisen, dass sie ent-
weder vollständig geimpft, genesen oder getestet sind. Der Nachweis eines 
Schnelltestes (POC-Test) darf nicht älter als 24 Stunden, der Nachweis eines 
PCR-Testes nicht älter als 48 Stunden sein. Impfnachweis nur über App oder 
ausgedruckten QR-Code. Für notwendige sozialrechtliche Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch oder dem Wohngeldgesetz gelten abweichende Vor-
schriften.
Wir bitten um Verständnis - bleiben Sie gesund!

Die Öffnungszeiten des Bürgerbüros sind:
Montag bis Freitag 8.00 – 12.30 Uhr
Dienstag:  14.00 – 18.00 Uhr
Donnerstag:  14.00 – 16.00 Uhr

Corona - Leitfaden „Mein Test ist positiv“

COVID-19 – Symptome
Personen mit einer akuten Atemwegsinfektion müssen sich auf eine Infektion mit 
dem Coronavirus testen lassen. Da derzeit viele andere Erreger im Umlauf sind, 
kommen auch andere Ursachen in Betracht. Kostenfreie Testmöglichkeiten fin-
den Sie auf der Webseite der Kassenärztlichen Vereinigung unter https://www.
kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/.

Positiver Selbsttest oder Antigen-Schnelltest – Das müssen Sie jetzt tun
Sie haben an sich einen sogenannten Selbsttest (ohne Beaufsichtigung 
geschulter Personen) auf das Coronavirus SARS-CoV-2 durchgeführt und Ihr 
Test ist positiv ausgefallen

oder
Sie haben sich einem sogenannten Antigen-Schnelltest (unter Beaufsichti-
gung/Bescheinigung geschulter Personen, wie etwa Hausärzten) auf das 
Coronavirus SARS-CoV-2 unterzogen und Ihr Test ist positiv ausgefallen.

Im Folgenden erfahren Sie, was Sie nun beachten müssen:

Begeben Sie sich in Isolation und führen Sie einen PCR-Test durch
• Wenn Sie ein positives Antigen-Schnelltestergebnis erhalten haben, bege-

ben Sie sich unverzüglich und ohne Umwege in Ihre Wohnung/Ihr Haus. Dies 
gilt auch für geimpfte und genesene Personen.

• Ihr positives Antigen-Schnelltestergebnis muss mittels eines zuverlässigen 
PCR-Tests bestätigt werden. Der PCR-Test ist in diesem Fall kostenfrei. 
Die Kontaktdaten erfahren Sie über die Internetseite der Kassenärztlichen 
Vereinigung Baden-Württemberg https://www.kvbawue.de/buerger/notfall-
praxen/corona-anlaufstellen/corona-karte/ oder unter der Telefonnummer 
116 117.

• Zur Durchführung des PCR-Tests dürfen Sie die häusliche Isolation unter-
brechen. Schutzmaßnahmen (Abstand, medizinischer Mund-Nasen-Schutz 
oder FFP2 Maske) sind dabei unbedingt zu beachten und nach Möglichkeit 
auf öffentliche Verkehrsmittel zu verzichten.

• Wenn das Ergebnis des PCR-Tests negativ ausfällt, endet Ihre Isolation 
und die Isolation Ihrer Haushaltsangehörigen sofort mit Erhalt des Tester-
gebnisses.

Kontaktaufnahme mit den Behörden
• Das Gesundheitsamt wird mit positiv getesteten Personen, Haushaltsange-

hörigen und weiteren Kontaktpersonen außerhalb von Ausbrüchen künftig 
nicht mehr routinemäßig Kontakt aufnehmen. Es ist auch nicht erforderlich, 
dass Sie sich selbst an das Gesundheitsamt wenden.

• Bei offenen Fragen rund um Ihre eigene Absonderung oder die Absonde-
rung Ihrer Haushaltsangehörigen nutzen Sie bitte entsprechende Telefon-
Hotlines oder Informationsangebote, beispielsweise:

• FAQ zu Fragen rund um Quarantäne und Isolation in Baden-Württemberg: 
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/
fragen-und-antworten-rund-um-corona/faq-quarantaene/

• Informationen der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung:  
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus/fragen-und-antworten/
quarantaene-und-isolierung/

• Sofern Sie eine Bescheinigung über Ihre Absonderung benötigen, kontak-
tieren Sie bitte das Ordnungsamt der Gemeinde Eningen unter Achalm.

• Ihre Ansprechpartnerin ist Frau Goller.
 - Telefon: 07121 892-1414 oder über ordnungsamt@eningen.de

Positiver PCR-Test – Das müssen Sie jetzt tun
Sie haben sich einer Testung auf das Coronavirus SARS-CoV-2 mittels PCR-Test 
unterzogen und Ihr Test ist positiv ausgefallen. Im Folgenden erfahren Sie, was 
Sie nun beachten müssen:

Begeben Sie sich in Absonderung (Quarantäne):
• Vermeiden Sie direkten Kontakt zu den weiteren Personen in Ihrem Haus-

halt. Bleiben Sie, wenn möglich, in einem eigenen Zimmer – auch bei den 
Mahlzeiten. Tragen Sie eine Maske, wenn Sie Kontakt zu anderen Personen 
in Ihrem Haushalt haben. Lüften Sie regelmäßig alle Zimmer der Wohnung.

• Verlassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus nur in medizinischen oder son-
stigen Notfällen. Wenn Sie einen Garten oder einen Balkon haben, können 
Sie sich dort alleine aufhalten.

• Ihre Absonderung endet in der Regel 10 Tage nach dem Testergebnis 
(Probennahme). Auch ein anschließendes bestätigendes positives PCR-
Testergebnis verlängert die Dauer nicht. Gerechnet wird ab dem Erstnach-
weis des Erregers.
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Informieren Sie Ihre Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen
• Teilen Sie all Ihren Haushaltsangehörigen und Kontaktpersonen mit, dass 

Sie positiv getestet wurden.
• Ihre Haushaltsangehörigen müssen sich ebenfalls sofort nach Kenntnis 

über Ihr positives Ergebnis in Isolation begeben. Eine Absonderungspflicht 
besteht allerdings nicht für „quarantänebefreite Personen“. Das sind alle 
nicht positiv getesteten, asymptomatischen

 - geimpften Personen, deren Nachweis hinsichtlich des Vorliegens einer
  vollständigen Schutzimpfung nicht länger als drei Monate zurückliegt
 - genesene Personen, deren PCR-Nachweis hinsichtlich des Vorliegens 
  einer vorherigen Infektion mit dem Coronavirus nicht länger als drei Monate 
  zurückliegt,
oder
 - geimpfte Personen, die eine Aufrischungsimpfung erhalten haben
• Auch Ihre absonderungspflichtigen Haushaltsangehörigen dürfen die Woh-

nung oder das Haus nur in medizinischen oder sonstigen Notfällen verlassen. 
Ein Aufenthalt auf dem eigenen Balkon oder im Garten ist möglich.

• Die Quarantäne für Ihre Haushaltsangehörigen endet in der Regel 10 Tage 
nach Ihrem Testergebnis, sofern Ihre Haushaltsangehörigen nicht selbst 
Symptome entwickeln und/oder positiv getestet werden.

• Personen, die Kontakt zu einer positiv getesteten Person hatten, sollten 
Kontakte weitestgehend reduzieren und beim Auftreten von Symptomen 
ärztlichen Rat einholen und sich testen lassen.

Verkürzung der Absonderung
Positiv getestete Person
• Positiv getestete Personen können sich frühestens am siebten Tag der 

Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen Schnelltestergebnisses 
von der Absonderungspflicht befreien

• Das Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen Ab-
sonderungspflicht mitzuführen und der zuständigen Behörde auf Verlangen 
vorzulegen.

Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen
• Haushaltsangehörige oder Kontaktpersonen können sich ebenfalls frühe-

stens am siebten Tag der Absonderung mit dem Vorliegen eines negativen 
Schnelltestergebnisses von der Absonderungspflicht befreien.

• Das Testergebnis ist bis zum Ablauf der ursprünglichen zehntägigen Ab-
sonderungspflicht mitzuführen und auf Verlangen der zuständigen Behörde 
vorzulegen.

Bürgerinformation zur Grundsteuerreform 2025
Jeder Bürger, der über Grundbesitz verfügt, zahlt dafür jedes Jahr eine Grund-
steuer an die Kommune. Dieses Steueraufkommen setzt die Gemeinde Eningen 
unter Achalm für die Erfüllung aller öffentlicher Aufgaben ein. Diese Grundsteuer 
erhebt und kassiert zwar das Steueramt der Gemeinde. Die Bemessungsgrund-
lagen zur Bestimmung des sogenannten Einheitswertes ermittelt aber das 
Finanzamt Reutlingen. Jeder Grundstückseigentümer hat dazu einen Grund-
steuermessbescheid vom Finanzamt erhalten.
Nachdem das Bundesverfassungsgerichts im April 2018 per Urteil festgestellt 
hat, dass die bisher erhobene Grundsteuer verfassungswidrig und nur noch bis 
einschließlich 2024 auf diese Weise erhoben werden darf, haben nun der Bund 
und die Bundesländer die Grundsteuer reformiert. Zum 01.01.2025 werden 
die bisherigen Einheitswerte ersetzt. Dafür hat jeder Grundstückseigentümer 
sowohl ein Mitwirkungsrecht als auch eine Mitwirkungspflicht.
Das Finanzamt wird voraussichtlich ab April diesen Jahres alle Grundstücksei-
gentümer anschreiben und zur Abgabe einer Steuererklärung zum Grundbesitz 
auffordern. Als Grundstückseigentümer haben Sie Daten für Ihre jeweiligen Ob-
jekte an das Finanzamt zu übermitteln. Die relevanten Daten Grundstücksgröße 
und Bodenrichtwert müssen mit einer elektronischen Steuererklärung an das 
zuständige Finanzamt gesendet werden. Die Bodenrichtwerte werden durch die 
kommunalen Gutachterausschüsse regelmäßig in einer Bodenrichtwerttabelle 
erfasst und veröffentlicht.
Aus den von Ihnen übermittelten Angaben wird dann der Grundsteuermessbe-
trag von den Finanzämtern berechnet und per Grundsteuermessbescheid an 
Sie bekannt gegeben. Dieser Bescheid ist dann entscheidend für die spätere 
Grundsteuerveranlagung ab 01.01.2025 durch das örtliche Steueramt bei der 
Gemeinde Eningen unter Achalm.
Ihr Ansprechpartner ist somit die Finanzbehörde, also das Finanzamt Reutlin-
gen, nicht das örtliche Steueramt im Rathaus.
Für Ihre Fragen und Antworten zur neuen Grundsteuer hat das Ministerium für 
Finanzen von Baden-Württemberg eine Informationsseite unter  
www.grundsteuer-bw.de eingerichtet.

Ihre Gemeinde will Sie dabei begleiten und bei der Ermittlung der Steuerdaten 
unterstützen. Wir werden Sie an dieser Stelle immer aktuell informieren.

Generell stellen wir für Sie Informationen zur Grundsteuerreform und Abgabe 
Ihrer Grundsteuererklärung auf unserer Homepage zur Verfügung:
www.eningen.de/Aktuelles
www.eningen.de/buergerservice/dienstleistungen-a-z/bodenrichtwerte.html

Weitere Links zur Grundsteuerreform können empfohlen werden:
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Video/Einfach_erklaert/2020-
02-14-erklaer-doch-mal-grundsteuer/2020-02-14-erklaer-doch-mal-grund-
steuer-video.html
www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=GrStG+BW&psml=bsba
wueprod.psml&max=true
www.gutachterausschuesse-bw.de/borisbw/?lang=de
www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/FAQ/2019-06-21-faq-die-
neue-grundsteuer.html
https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/grundsteuer/

Benutzungsordnung für die Sportanlage Arbachtal

§ 1
Geltungsbereich

Die Benutzungsordnung gilt für alle Anlagen der Sportanlage Arbachtal (Außen-
anlagen), insbesondere für folgende Einrichtungen:

1. Rasenspielfeld 62 m  x 96 m
2. Kunstrasenspielfeld 60  m x 90 m
3. Kunstrasenspielfeld 55 m x 35 m
4. Zuschauerbereiche
5. Finnenbahn
6. Beach-Volleyballfelder
7. Geräteräume zwischen Kunstrasenspielfeld und Rasenplatz
8. Parkplätze

§ 2
Zweckbestimmung 

1. Die gesamte Sportanlage dient ausschließlich sportlichen Zwecken.
 In begründeten Ausnahmefällen kann die Benutzung auch für andere Zwe-

cke gestattet werden, wenn die Art der Veranstaltung keine Beschädigung 
der Sportanlagen befürchten lässt. Ein entsprechender Antrag ist rechtzeitig 
bei der Gemeindeverwaltung zu stellen.

2. Die Sportanlage steht den örtlichen Schulen und Kindergärten und den 
Sporttreibenden Vereinen und sonstigen Sporttreibenden Gruppen zur Ver-
fügung. Schul- und Vereinssport haben stets Vorrang.

 
§ 3

Widmung und Überlassung

1. Die Gemeinde Eningen unter Achalm unterhält und betreibt die in § 1 ge-
nannte Sportanlage als öffentliche Einrichtung im Sinne von § 10 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung. 

 Auswärtige Personen, Vereinigungen und sonstige Nutzer können zugelas-
sen werden.

2. Die Überlassung der Sportanlage bedarf der vorherigen Genehmigung. 
 2.1 Gesuche um Überlassung des Rasenspielfeldes (§ 1, Ziff. 1) sind minde-

stens 2 Wochen vorher, schriftlich bei der Gemeinde mit genauen Angaben 
über Art und Zeit der Benutzung und Angabe eines Verantwortlichen einzu-
reichen. 

 2.2 Für die Überlassung der Kunstrasenplätze (§ 1, Ziff. 2 + 3) ist der TSV 
Eningen zuständig.

3. Die Überlassung der Einrichtungen § 1, Ziffer 1- 3 für die regelmäßige Be-
nutzung, erfolgt durch einen Belegungsplan. 

4. Werden mit der Benutzung der Sportanlage zusätzliche Anmeldungen oder 
Genehmigungen bei anderen Stellen notwendig, hat dies der jeweilige Be-
nutzer eigenverantwortlich zu veranlassen.

5. Die Finnenbahn ist zulassungsunabhängig für sportliche Zwecke nutzbar.
6. Sämtliche Nutzer der Sportanlage unterwerfen sich den Bestimmungen 

dieser Benutzungsordnung.
7. Nutzungsentgelte und sonstige Entgelte werden auf Grundlage der Ent-

geltordnung für den Sportpark Arbachtal in der jeweils gültigen Fassung 
erhoben.

§ 4
Verwaltung und Aufsicht

1. Die Verwaltung der Sportanlage Arbachtal, mit Ausnahme der Kunstrasen-
plätze (§ 1, Ziff. 2 + 3) erfolgt durch die Gemeinde Eningen unter Achalm. Die 
Benutzer sind an dessen, und den seiner hierfür Beauftragten, Weisungen 
gebunden. 

2. Das Hausrecht wird durch den Bürgermeister oder dessen Beauftragte 
ausgeübt.

3. Den Anordnungen des Bürgermeisters bzw. des von ihm Beauftragten ist 
Folge zu leisten. Die Aufsichtspflicht der Sportlehrer, der Übungs- und Ver-
anstaltungsleiter und Eltern bleibt davon unberührt.

4. Für jede Nutzung der Sportstätte § 1, Ziffer 1 – 3 ist der Gemeinde eine 
volljährige verantwortliche Person zu benennen. Diese ist für die Einhaltung 
dieser Benutzungsordnung verantwortlich. Sie hat dafür zu sorgen, dass von 
der Gemeinde gerügte Missstände sofort abgestellt werden. Die Sportstät-
ten dürfen nur in Anwesenheit der vom Benutzer benannten verantwortlichen 
Person benutzt werden. 
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5. Anregungen, Wünsche und Beanstandungen der Benutzer sind an die Ge-
meinde zu richten.

6. Für die technische Baubetreuung, bauliche Instandsetzung und Unterhal-
tung der Einrichtungen ist das Bauamt zuständig.

7. Über die zeitweise Sperrung der Sportstätten entscheidet im Bedarfsfall die 
Gemeinde.

8. Werden Sportstätten z.B. zur Instandsetzung über einen längeren Zeitraum 
gesperrt, erhalten die Benutzer eine schriftliche Nachricht der Gemeinde. 
Witterungsbedingte kurzfristige Sperrungen werden den Benutzern unver-
züglich telefonisch mitgeteilt.

9. Die Gemeinde ist berechtigt, die Schlüsselgewalt für die Einrichtungen § 1 
Ziffer 1 – 3 für den Zeitraum der Regelbelegung oder für Einzelnutzungen 
dem Benutzer zu übertragen. Vom Benutzer kann eine Kaution für den 
Schlüssel verlangt werden.

§ 5
Ordnungsvorschriften

1. Die Einrichtungen dürfen nur für den genehmigten Zweck benutzt werden.
2. Sportarten, bei denen eine Beschädigung der Sportstätten zu befürchten 

ist, sind nicht zulässig.
3. Die Benutzer sind verpflichtet, die Einrichtungen in einem sauberen und 

ordentlichen Zustand zu halten.
4. Um unnötige Verschmutzungen zu vermeiden, sind nach Benutzung der 

Außenanlage die Sportschuhe vor dem Betreten der Sporthalle Arbachtal 
auszuziehen.

5. Beschädigungen oder Mängel an den Sportstätten sowie deren Einrich-
tungen oder Verluste von Einrichtungsgegenständen sind vom Benutzer 
sofort der Gemeinde zu melden.

6. Fundgegenstände sind der Gemeindeverwaltung bzw. dessen Beauftragten 
zu übergeben.

7. Rauchen in den umzäunten Flächen (§ 1 Ziffer 1 – 6) ist nicht gestattet.
8. Das Mitbringen von Hunden und anderen Tieren ist im gesamten Bereich 

der Sportanlage nicht gestattet (außer Assistenzhunde).
9. Die Ausübung einer gewerblichen Tätigkeit, insbesondere wirtschaftliche 

Werbung, Verkauf von Waren, Speisen und Getränken in und auf den Sport-
anlage Arbachtal bedarf neben der Zustimmung des Haupt- und Ordnungs-
amtes besonderer Genehmigungen der Gemeindeverwaltung.

10. Das Befahren der Sportanlage mit Fahrrädern und Kraftfahrzeugen aller Art 
oder das Abstellen von Fahrzeugen auf nicht gekennzeichneten Flächen 
innerhalb der Sportanlage ist mit Ausnahme zum Be- und Entladen grund-
sätzlich nicht gestattet.

11. Bei Veranstaltungen ist der Veranstalter verpflichtet, die aus Anlass der 
Benutzung zu treffenden bau-, feuer-, sicherheits-, gesundheits- und ord-
nungspolizeilichen Vorkehrungen auf eigenen Kosten zu treffen. Die Ord-
nungskräfte müssen deutlich erkennbar sein. Dies gilt insbesondere für 
Veranstaltungen mit Zuschauern.

§ 6
Haftung

1. Die Benutzung der Einrichtungen und Geräte geschieht auf eigene Verant-
wortung und Gefahr des Benutzers. Von der Gemeinde wird bei der Über-
lassung keinerlei Gewähr und Haftung übernommen.

2. Die Gemeinde überlässt dem Benutzer die Einrichtungen und Geräte in dem 
Zustand, in welchem sie sich befinden. Die Benutzer sind verpflichtet, die 
Einrichtungen und Geräte jeweils vor der Benutzung auf ihre ordnungsge-
mäße Beschaffenheit für den gewollten Zweck zu prüfen. sie haben sicher-
zustellen, dass evtl. schadhafte Geräte oder Anlagen nicht benutzt werden. 
Werden bis zum Beginn der Nutzung keine Beanstandungen gegenüber der 
Gemeinde oder dessen Beauftragten erhoben, so gelten die Einrichtungen 
und Geräte als im ordnungsgemäßen Zustand übergeben.

3. Der Benutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Schadensersatzansprüchen 
seiner Bediensteten, Beauftragten, Besuchern oder sonstigen Dritten frei, 
die im Zusammenhang mit der Benutzung stehen. Dies gilt nicht, wenn der 
Schaden durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit der Gemeinde verursacht 
wurde.

4. Der Benutzer haftet für alle Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen 
Einrichtungen und deren Geräte und Anlagen durch die Nutzung entstehen, 
ohne Rücksicht darauf, ob die Schäden durch ihn, seine Beauftragten, Teil-
nehmer, Besucher oder Gäste verursacht worden sind.

5. Für alle der Gemeinde zustehenden Schadensersatzansprüche haftet neben 
dem Verursacher auch der Benutzer, bei BGB-Gesellschaften deren Mitglie-
der als Gesamtschuldner.

6. Für abhanden gekommene oder beschädigte Einrichtungsgegenstände 
übernimmt die Gemeinde keine Haftung.

7. Die Gemeinde kann vor der Benutzung den schriftlichen Nachweis einer 
Veranstalterhaftpflichtversicherung und eine Sicherheitsleistung verlangen.

8. Für in Verwahrung gebrachte Sportgeräte und andere Gegenstände über-
nimmt die Gemeinde keine Haftung.

§ 7
Benutzung der Parkplätze

1. Fahrzeuge dürfen nur auf die dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt 
werden. Die Zufahrt zu Haupt- und Notausgängen sind freizuhalten.

2. Der Veranstalter hat gegebenenfalls durch Stellung eines Ordnungsdienstes 
für das ordnungsgemäße Parken Sorge zu tragen. Widerrechtlich parkende 
Fahrzeuge sind nötigenfalls abschleppen zu lassen.

3. Bei Großveranstaltungen, bei denen mit einem Besucherverkehr zu rechnen 
ist, der über die Anzahl der nachgewiesenen notwendigen Stellplätze für 
das Pachtobjekt entsprechend der Baugenehmigung (75 Stellplätze) hinaus 
geht, erfolgt eine Verkehrslenkung durch Ordnungspersonal des jeweiligen 
Veranstalters. Es sind bei derartigen Großveranstaltungen mobile Sperren 
anzubringen, die ein Abstellen von Kraftfahrzeugen auf dem Feldweg Flst. 
2947/1, Gemarkung Pfullingen, sowie entlang der Längsseite des Grund-
stücks Flst. Nr. 2914, Gemarkung Pfullingen, auf einer Gesamtlänge von 32 
Metern verhindern. Der Aufstellbereich der mobilen Sperren ist im ange-
hefteten Lageplan mit einer roten Linie von A nach B eingezeichnet. Dem 
jeweiligen Veranstalter wird aufgegeben, Herrn Frieder Volk, Uhlandstraße 
63, 72793 Pfullingen einen Ansprechpartner nebst Kommunikationsdaten 
(u.a. Name, Adresse, Email, Telefon (Festnetz und mobil) zu benennen, unter 
der dieser während der Veranstaltung zu erreichen ist. Für die im angehef-
teten Lageplan mit orangener Schraffur markierten Fläche wird generell 
ein absolutes Halteverbot ausgewiesen. Am Markierungspunkt C wird ein 
Findling mit einer Höhe von ca. 60cm gesetzt. 

4. Die Zugangswege zur Halle, insbesondere auch der zum Haupteingang, sind 
für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Freizuhalten sind außerdem die Feuergas-
sen.

5. Das Parken auf den Grünanlagen und Fußwegen ist nicht gestattet. Fahrrä-
der und andere Kleinkraftfahrzeuge dürfen nicht vor den Eingängen abge-
stellt bzw. an das Gebäude angelehnt werden.

6. Auf den Parkplätzen gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

§ 8
Verstöße gegen die Benutzungsordnung

1. Der Hausmeister ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Benutzungsordnung 
zu überwachen. Zu diesem Zweck können jederzeit die Kontrollen stattfin-
den. Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung können Einzelpersonen, 
Vereine oder sonstige Nutzer zeitweise oder dauernd von der Benutzung 
der Sportanlage Arbachtal ausgeschlossen werden.

2. Der Bürgermeister, dessen Beauftragte und der Hausmeister sind befugt, 
Personen, die

 a. Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden oder stören
 b. andere Besucher belästigen
 c. die Sportanlage beschädigen oder verunreinigen
 d. trotz Ermahnung den Bestimmungen und Anordnungen des Ordnungs-

personals nicht Folge leisten von der Sportanlage  zu entfernen.
 Die Befugnis kann auf den Veranstalter/Nutzer übertragen werden, bzw. gilt 

als übertragen, wenn die oben genannten Personen nicht anwesend sind. 
Ferner kann die Gemeinde die Benutzung der Anlage zeitlich befristet oder 
dauernd untersagen.

3. Für die nicht genehmigte Nutzung der Sportanlage wird, je nach Einzelfall, 
eine Kostenpauschale erhoben.

 
§ 9

Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am 11.02.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
bisherigen Regelungen außer Kraft

Mit dem Betreten der Sportanlage Arbachtal erkennt jeder Benutzer die Bestim-
mungen dieser Benutzungsordnung an.

Eningen unter Achalm, den 10.02.2022

Schweizer
Bürgermeister

Benutzungsordnung
für die Sporthalle Arbachtal der Gemeinde Eningen 

unter Achalm
Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat am 10.02.2022 
folgende Benutzungsordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Sporthalle Arbachtal ist eine öffentliche Einrichtung der Gemeinde 
Eningen unter Achalm, die dem sportlichen Leben in der Gemeinde dient. 
Die Halle steht Vereinen, Organisationen und sonstigen Benutzern nach 
Maßgabe dieser Benutzungsordnung zur Verfügung.

(2) Die Benutzung der Sporthalle Arbachtal durch Auswärtige kann durch die 
Gemeinde nachrangig zugelassen werden.

(3) Diese Benutzungsordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich in 
der Sporthalle Arbachtal oder dem dazugehörigen Gelände aufhalten. Die 
Benutzer und Besucher unterwerfen sich mit Betreten den Bestimmungen 
dieser Ordnung sowie weiteren Weisung, zu denen die Gemeindeverwaltung 
oder die von ihr vorgesehenen Beauftragten berechtigt sind.



8  AMTSBLATT DER GEMEINDE ENINGEN UNTER ACHALM   Freitag, 18. Februar 2022  Nr. 07

(4) Die Sporthalle Arbachtal wird gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 
19.07.2007 als Betrieb gewerblicher Art (BgA) der Gemeinde geführt. Es 
besteht keine Gewinnerzielungsabsicht.

(5) Ein Rechtsanspruch auf Benutzung der Halle besteht nicht.

§ 2
Verwaltung und Aufsicht

(1) Die Sporthalle Arbachtal ist Eigentum der Gemeinde Eningen unter Achalm 
und wird von der Gemeindeverwaltung verwaltet. Die Benutzer sind an 
Weisungen der Gemeindeverwaltung gebunden.

(2) Die laufende Beaufsichtigung erfolgt durch den von der Gemeinde bestellten 
Hausmeister oder den benannten Personen der jeweiligen Nutzer. Diese sor-
gen für die Einhaltung dieser Benutzungsordnung und üben das Hausrecht 
aus.

(3) Bei der Benutzung der Halle tragen die Übungsleiter oder die der Gemein-
deverwaltung genannten Personen die Verantwortung. Sie haben die Einhal-
tung der Bestimmungen dieser Ordnung zu gewährleisten. Der Hausmeister 
ist ihnen gegenüber weisungsberechtigt.

(4) Das Betreten und die Benutzung der Sporthalle und der Geräte ist nur in 
Anwesenheit der Lehrkräfte bzw. Übungsleiter oder einer anderen verant-
wortlichen Aufsichtsperson gestattet.

(5) Die Übungsleiter haben für den pünktlichen Beginn und Schluss des Übungs-
betriebes zu sorgen.

(6) Jede Benutzung ist mit Angabe des Datums, der Zeitdauer, des Benutzers 
und der Anzahl der Teilnehmer im ausliegenden Benutzungsbuch einzutra-
gen. Die aufsichtsführenden Personen und die verantwortlichen Übungs-
leiter sind verpflichtet, Schäden, Beschädigungen und etwaige Beanstan-
dungen, die bei der Hallenbenutzung entstanden sind, in das Benutzerbuch 
einzutragen, umgehend dem Hausmeister oder der Gemeinde mitzuteilen, 
sowie bei der Ermittlung des Schadensverursachers mitzuwirken.

(7) Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung hat die Gemeindeverwaltung 
das Recht, den Zutritt zur Sporthalle Arbachtal zeitweilig oder dauernd zu 
untersagen. 

§ 3
Übungsbetrieb

(1) Die Halle wird im Rahmen des jeweils geltenden Belegungsplanes den 
Nutzern Montag bis Freitag von 8 – 22 Uhr zur Verfügung gestellt.

 Die Sporthalle Arbachtal ist bis spätestens 22.30 Uhr zu verlassen.
(2) Der Belegungsplan für die sport treibenden Vereinen und Gruppen ist von 

diesen in gegenseitigem Einvernehmen zu erstellen und der Gemeindever-
waltung zu übergeben. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet 
der Bürgermeister über die Belegung. Änderungen sind unverzüglich der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

(3) Änderungen des Belegungsplanes sind in der Regel nur zum 01.09. eines 
jeden Jahres möglich.

(4) Die Belegung außerhalb dieser Nutzungszeiten (Wochenende) wird in Ab-
sprache mit der Gemeindeverwaltung festgelegt.

§ 4
Schließung der Halle

(1) Die Halle bleibt in der Regel während der Weihnachts-, Pfingst- und Som-
merferien für den Übungs- und Trainingsbetrieb geschlossen.

(2) Die Gemeindeverwaltung kann ausnahmsweise auch während dieser Feri-
enzeit eine Benutzung gestatten. In diesen Fällen ist rechtzeitig ein Antrag 
zu stellen.

 
§ 5

Überlassungsverfahren

(1) Die Benutzung der Sporthalle Arbachtal bedarf der vorherigen Erlaubnis.
(2) Für die regelmäßigen Belegungen (Übungs- und Trainingsbetrieb) gilt die 

Erlaubnis mit der Aufnahme in den Belegungsplan als erteilt.
(3) Eine Benutzung für Pflichtspiele und veranstaltungen und sonstige Sport-

veranstaltungen ist mindestens 3 Wochen vorher, unter Angabe über die Art 
und Zeit der Veranstaltung, zu beantragen. Angegeben werden muss auch, 
welche Räume benutzt werden. Gehen für einen Tag mehrere Anträge ein, 
entscheidet in der Regel die Reihenfolge des Eingangs. Pflichtspiele und 
-veranstaltungen haben Vorrang gegenüber den sonstigen Sportveranstal-
tungen.

(4) Nutzungsentgelte und sonstige Entgelte werden auf Grundlage der Entgelt-
ordnung für die Sporthalle Arbachtal in der jeweils gültigen Fassung erhoben.

§ 6
Sportliche Veranstaltungen

(1) Der Veranstalter/Nutzer hat auf seine Kosten einen Ordnungsdienst zu 
stellen und, wenn notwendig, für eine Sicherheits- und Sanitätswache zu 
sorgen.

(2) Der Veranstalter/Nutzer hat die Benutzung betreffenden feuer-, sicherheits-, 
gesundheits- sowie ordnungs- und verkehrspolizeilichen Vorschriften einzu-
halten. Die Räume sind nach der Veranstaltung besenrein zu übergeben. 

 Für die Entsorgung des Mülls nach bewirtschafteten Veranstaltungen ist der 
Veranstalter/Nutzer selbst verantwortlich.

(3) Die Reinigung der Küche und Küchengeräte hat durch den Veranstalter/
Nutzer nach den Bestimmungen des Gaststättenrechts und der Hygiene-
verordnung zu erfolgen. Der Boden der Küche und des Foyers sind nass zu 
reinigen. Eventuell erforderlich werdende Nachreinigungen werden separat 
berechnet. Beschädigtes Inventar wird dem Veranstalter/Nutzer in Rech-
nung gestellt.

§ 7
Ordnung und Sauberkeit

(1) Die Räume, Einrichtungen und Geräte der Halle sowie die Außenanlagen 
sind sorgsam und pfleglich zu behandeln. Jeder entstandene Schaden ist 
unverzüglich dem Hausmeister zu melden und in das Benutzungsbuch ein-
zutragen. Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung 
verursacht werden, sind zu ersetzen. Vereine haften für ihre Mitglieder und 
für solche Schäden, die durch ihre Beauftragten und Besucher einer Veran-
staltung entstanden sind.

(2) Die Benutzer der Hallen haben alles zu unterlassen, was der Aufrechterhal-
tung der Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft.

(3) Die Halle darf nur mit gereinigten, nicht abfärbenden Turn- und Sportschu-
hen benützt werden. Schuhe mit schwarzen Sohlen, Stollen, Noppen oder 
Spikes sind nicht zugelassen. 

(4) Der Zutritt darf nur unter Benutzung der hierfür vorgesehenen Gänge erfol-
gen.

(5) Der Gebrauch von Harz ist untersagt. Insbesondere ist auch der Gebrauch 
von Bällen, die mit Harz verunreinigt sind verboten. Als Haftmittel ist Dip’n 
Grip (wasserlöslich) zugelassen.

(6) Kugel- und Steinstoßen, Diskus-, Speer- und Hammerwerfen sowie Rad-, 
Inline- und Rollerfahren sind in der Halle verboten. Übungen, mit oder ohne 
Hilfsmittel, die den Hallenboden beschädigen können, sind zu unterlassen.

(7) Trennvorhänge stehen bei Bedarf zur Verfügung. Sie werden vom Haus-
meister oder einer eingewiesenen Person bedient. Das gleiche gilt für die 
Beleuchtungsanlage.

(8) Die Dusch- und Waschräume dürfen nicht mit Straßen- oder Turnschuhen 
betreten werden. Die Umkleide- und Duschräume sowie die Toiletten sind 
sauber zu halten 

(9) Verboten sind:
- das Rauchen und Kaugummikauen in allen Räumen der Sporthalle
- nichtalkoholische Getränke in Glasflaschen
- nichtalkoholische Getränke in der Halle, mit Ausnahme von Wasser
- alkoholische Getränke und Essen in sämtlichen Räumen der Sporthalle mit
  Ausnahme des Foyers
- Feuerwerkskörper oder andere pyrotechnische Erzeugnisse abzubrennen
- Gegenstände in die Toiletten zu werfen
- das Mitbringen von Tieren (außer Assistenzhunde)
- der unbefugte Zutritt durch nicht an der Nutzung Beteiligte

(10) Beim Spiel-, Übungs- und Wettkampfbetrieb muss ein verantwortlicher 
Leiter anwesend sein. 

 Diesem obliegt das Öffnen und Schließen der Halle und der benötigten Ne-
benräume einschließlich der Außentüren. Er ist weiter dafür verantwortlich, 
dass nach der Benutzung alle Geräte ordnungsgemäß aufgeräumt sind, die 
Beleuchtung ausgeschaltet und die Fenster geschlossen sind.

 
§ 8

Benutzung von Turn- und Sportgeräten

(1) In der Halle dürfen nur die dort vorhandenen Geräte benutzt werden. Ver-
einseigene Turn- und Sportgeräte dürfen mit Erlaubnis der Gemeindever-
waltung in die Halle gebracht werden und, sofern Platz dafür vorhanden ist, 
auch dort aufbewahrt werden. Die Unterbringung ist stets widerruflich.

(2) Geräte dürfen erst nach Freigabe durch den Übungsleiter benutzt werden. 
Diese sind für die Betriebssicherheit und die ordnungsgemäße Befestigung 
der Geräte verantwortlich. Etwaige Mängel sind unverzüglich dem Haus-
meister zu melden und müssen außerdem im Benutzungsbuch eingetragen 
werden.

(3) Bälle, die im Freien benutzt wurden, dürfen in der Halle nicht benutzt werden.
(4) Alle Geräte sind pfleglich und schonend zu behandeln. Großgeräte und 

Matten dürfen nicht geschleift, sondern müssen getragen oder gefahren 
werden. Sie dürfen nicht im Freien verwendet werden.

(5) Nach jeder Benutzung sind die beweglichen Geräte wieder ordnungsgemäß 
in den Geräteräumen abzustellen. Fest installierte Geräte sind wieder in ihre 
Ausgangsstellung zu bringen.

(6) Die Geräteschränke für Kleingeräte sind grundsätzlich verschlossen zu 
halten. Die Entnahme von Geräten aus den Geräteschränken darf nur unter 
Aufsicht des verantwortlichen Sportlehrers bzw. Übungsleiters erfolgen. Die 
Kleingeräte sind nach der Benutzung wieder vollständig und in der richtigen 
Ordnung an ihren Aufbewahrungsplatz zurückzubringen.

§ 9
Haftung

(1) Die Benutzung der Halle (einschließlich der Nebenräume, Freiflächen, Zu-
fahrten, Parkplätze, Fußwege usw.) erfolgt auf eigene Gefahr und Verant-
wortung. Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung.
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(2) Die Gemeinde überlässt die Räume der Sporthalle, die Einrichtungen und 
die Geräte zur Benutzung in dem Zustand, in dem sie sich befinden, auf ei-
gene Verantwortung und Gefahr des Veranstalters/Nutzers. Die Veranstalter/
Nutzer sind verpflichtet, die Räume, Geräte und Einrichtungen jeweils vor 
der Benutzung auf ihre ordnungsgemäße Beschaffenheit und Verkehrssi-
cherheit für den gewollten Zweck zu überprüfen. Sie müssen sicherstellen, 
dass schadhafte Geräte und Anlagen nicht benutzt werden. Mängel sind 
unverzüglich dem Hausmeister anzuzeigen und in das Benutzerbuch einzu-
tragen. Wenn keine Mängelmeldung erfolgt, gelten die überlassenen Räume, 
Anlagen, Einrichtungen und Geräte als ordnungsgemäß überlassen.

(3) Der jeweilige Veranstalter/Nutzer stellt die Gemeinde von etwaigen Haf-
tungsansprüchen seiner Mitglieder oder Beauftragten, der Besucher seiner 
Veranstaltungen oder sonstiger Dritter frei, die im Zusammenhang mit der 
Benutzung der überlassenen Räume, Einrichtungen, den Geräten, den Zu-
gangswegen zu den Räumen und Anlagen oder den Parkplätzen entstehen.

(4) Der Verein, Veranstalter, oder sonstige Benutzer haften für alle unter sein 
Verschulden fallende Schäden, die der Gemeinde an den überlassenen 
Räumen, Einrichtungen, Geräten, den Zugangswegen zu den Räumen und 
Anlagen oder den Parkplätzen entstehen. Die Gemeinde kann den Nachweis 
einer Haftpflichtversicherung oder eine angemessene Kaution verlangen.

(5) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden an abgestellten Fahrzeugen, abge-
legten Kleidungsstücken und anderen mitgebrachten und abgestellten 

 Gegenständen. Sie haftet ferner nicht für liegen gebliebene oder abhanden 
gekommene Sachen, Geld, Wertgegenstände, sowie für Beschädigungen 
an diesen Sachen.

(6) Die Gemeinde ist berechtigt, Schäden, für die der Veranstalter/Nutzer ein-
zutreten hat, auf dessen Kosten zu beheben oder beheben zu lassen.

§ 10
Fundsachen

Fundsachen sind beim Hausmeister oder dem Übungsleiter abzugeben. Der 
Hausmeister liefert sie, sofern sich der Verlierer nicht innerhalb zwei Wochen 
meldet, beim Fundamt ab. Dieses verfügt über die Fundsachen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen.

§ 11
Benutzung der Parkplätze

(1) Fahrzeuge dürfen nur auf die dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt 
werden. Die Zufahrt zu Haupt- und Notausgängen sind freizuhalten.

(2) Der Veranstalter hat gegebenenfalls durch Stellung eines Ordnungsdienstes 
für das ordnungsgemäße Parken Sorge zu tragen. Widerrechtlich parkende 
Fahrzeuge sind nötigenfalls abschleppen zu lassen.

(3) Die Zugangswege zur Halle, insbesondere auch der zum Haupteingang, sind 
für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Freizuhalten sind außerdem die Feuergas-
sen.

(4) Das Parken auf den Grünanlagen und Fußwegen ist nicht gestattet. Fahr-
räder und andere Kleinkraftfahrzeuge dürfen nicht mit in das Gebäude 
genommen, vor den Eingängen abgestellt bzw. an das Gebäude angelehnt 
werden.

(5) Auf den Parkplätzen gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

§ 12
Verstöße gegen die Benutzungsordnung

(1) Der Hausmeister ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Benutzungsordnung 
zu überwachen. Zu diesem Zweck kann er jederzeit die Räume kontrollie-
ren. Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung können Einzelpersonen, 
Vereine oder sonstige Nutzer zeitweise oder dauernd von der Benutzung 
der Sporthalle Arbachtal ausgeschlossen werden.

(2) Der Bürgermeister, dessen Beauftragte und der Hausmeister sind befugt, 
Personen, die

 a. Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden oder stören
 b. andere Besucher belästigen
 c. die Einrichtungen der Halle beschädigen oder verunreinigen
 d. trotz Ermahnung den Bestimmungen und Anordnungen des Hallenperso-

nals nicht Folge leisten, aus der Halle und ihren Nebenräumen zu entfernen.
 Die Befugnis kann auf den Veranstalter/Nutzer übertragen werden, bzw. gilt 

als übertragen, wenn die oben genannten Personen nicht anwesend sind. 
Ferner kann die Gemeinde die Benutzung der Räume zeitlich befristet oder 
dauernd untersagen.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am 11.02.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
bisherigen Regelungen außer Kraft

Eningen unter Achalm, den 10.02.2022

Schweizer
Bürgermeister

Benutzungsordnung
für die Günther-Zeller-Sporthalle der 

Gemeinde Eningen unter Achalm
Der Gemeinderat der Gemeinde Eningen unter Achalm hat am 10.02.2022 
folgende Benutzungsordnung beschlossen:

§ 1
Allgemeines

(1) Die Günther-Zeller-Halle dient
 a. dem Sportunterricht der Eninger Schulen
 b. dem sportlichen Übungsbetrieb der örtlichen Vereine
 c. der Durchführung von sportlichen Veranstaltungen der örtlichen Vereine
(2) Die Benutzung der Günther-Zeller-Sporthalle durch Auswärtige kann durch 

die Gemeinde nachrangig zugelassen werden.
(3) Diese Benutzungsordnung ist für alle Personen verbindlich, die sich in der 

Günther-Zeller-Sporthalle oder dem dazugehörigen Gelände aufhalten. Die 
Benutzer und Besucher unterwerfen sich mit Betreten den Bestimmungen 
dieser Ordnung sowie weiteren Weisung, zu denen die Gemeindeverwaltung 
oder die von ihr vorgesehenen Beauftragten berechtigt sind.

(4) Ein Rechtsanspruch auf Benutzung der Halle besteht nicht.

§ 2
Verwaltung und Aufsicht

(1) Die Günther-Zeller-Sporthalle ist Eigentum der Gemeinde Eningen unter 
Achalm und wird von der Gemeindeverwaltung verwaltet. Die Benutzer sind 
an Weisungen der Gemeindeverwaltung gebunden.

(2) Die laufende Beaufsichtigung erfolgt durch den von der Gemeinde bestellten 
Hausmeister oder den benannten Personen der jeweiligen Nutzer. Diese sor-
gen für die Einhaltung dieser Benutzungsordnung und üben das Hausrecht 
aus.

(3) Bei der Benutzung der Halle tragen die Sportlehrer und Übungsleiter oder 
die der Gemeindeverwaltung genannten Personen die Verantwortung. Sie 
haben die Einhaltung der Bestimmungen dieser Ordnung zu gewährleisten. 
Der Hausmeister ist ihnen gegenüber weisungsberechtigt.

(4) Das Betreten und die Benutzung der Sporthalle und der Geräte ist nur in 
Anwesenheit der Lehrkräfte bzw. Übungsleiter oder einer anderen verant-
wortlichen Aufsichtsperson gestattet.

(5) Die Sportlehrer und Übungsleiter haben für den pünktlichen Beginn und 
Schluss des Übungsbetriebes zu sorgen.

(6) Jede Benutzung ist mit Angabe des Datums, der Zeitdauer, des Benutzers 
und der Anzahl der Teilnehmer im ausliegenden Benutzungsbuch einzutra-
gen. Die aufsichtsführenden Personen und die verantwortlichen Übungs-
leiter sind verpflichtet, Schäden, Beschädigungen und etwaige Beanstan-
dungen, die bei der Hallenbenutzung entstanden sind, in das Benutzerbuch 
einzutragen, umgehend dem Hausmeister oder der Gemeinde mitzuteilen, 
sowie bei der Ermittlung des Schadensverursachers mitzuwirken.

(7) Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung hat die Gemeindeverwaltung 
das Recht, den Zutritt zur Günther-Zeller-Sporthalle zeitweilig oder dauernd 
zu untersagen. 

§ 3
Unterrichts- und Übungsbetrieb

(1) Die Halle wird im Rahmen des jeweils geltenden Belegungsplanes den 
Nutzern Montag bis Freitag von 7.30 – 22 Uhr zur Verfügung gestellt.

 a. Den Schulen
      Montag – Donnerstag  7.30 – 17.00 Uhr
      Freitag   7.30 – 13.00 Uhr
 b. Den sonstigen Nutzern
      Montag – Donnerstag 17.00 Uhr – 22.00 Uhr
      Freitag  13.00 Uhr – 22.00 Uhr
 Die Günther-Zeller-Sporthalle ist bis spätestens 22.30 Uhr zu verlassen.
 Soweit es mit dem Sportunterricht der Schule zu vereinbaren ist, können 

Abweichungen zugelassen werden.
(2) Die Benutzungszeiten der Schule werden durch den Schulleiter/die Schul-

leiterin festgelegt. Sie sind in einem Belegungsplan festzuhalten und spä-
testens zu Beginn des neuen Schuljahres der Gemeindeverwaltung vorzu-
legen. Änderungen sind unverzüglich der Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

(3) Der Belegungsplan für die sport treibenden Vereinen und Gruppen ist von 
diesen in gegenseitigem Einvernehmen zu erstellen und der Gemeindever-
waltung zu übergeben. Kann keine Einigung erzielt werden, entscheidet 
der Bürgermeister über die Belegung. Änderungen sind unverzüglich der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen.

(4) Änderungen des Belegungsplanes sind in der Regel nur zum 01.09. eines 
jeden Jahres möglich.

(5) Die Belegung außerhalb dieser Nutzungszeiten (Wochenende) wird in Ab-
sprache mit der Gemeindeverwaltung festgelegt.

§ 4
Schließung der Halle

(1) Die Halle bleibt in der Regel während der Weihnachts-, Pfingst- und Som-
merferien für den Übungs- und Trainingsbetrieb geschlossen.
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(2) Die Gemeindeverwaltung kann ausnahmsweise auch während dieser Feri-
enzeit eine Benutzung gestatten. In diesen Fällen ist rechtzeitig ein Antrag 
zu stellen.

§ 5
Überlassungsverfahren

(1) Die Benutzung der Günther-Zeller-Sporthalle bedarf der vorherigen Erlaub-
nis.

(2) Für die regelmäßigen Belegungen (Übungs- und Trainingsbetrieb) gilt die 
Erlaubnis mit der Aufnahme in den Belegungsplan als erteilt.

(3) Die Benutzungszeiten der Schule sind der Gemeinde zu Beginn des Schul-
jahrs bekannt zu geben.

(4) Der Benutzungsplan wird jeweils für ein Schuljahr erstellt.
(5) Eine Benutzung für Pflichtspiele und -veranstaltungen und sonstige Sport-

veranstaltungen ist mindestens 3 Wochen vorher, unter Angabe über die Art 
und Zeit der Veranstaltung, zu beantragen. Angegeben werden muss auch, 
welche Räume benutzt werden. Gehen für einen Tag mehrere Anträge ein, 
entscheidet in der Regel die Reihenfolge des Eingangs. Pflichtspiele und 
-veranstaltungen haben Vorrang gegenüber den sonstigen Sportveranstal-
tungen.

(6) Nutzungsentgelte und sonstige Entgelte werden auf Grundlage der Entgelt-
ordnung für die Günther-Zeller-Sporthalle in der jeweils gültigen Fassung 
erhoben.

 
§ 6

Sportliche Veranstaltungen

(1) Der Veranstalter/Nutzer hat auf seine Kosten einen Ordnungsdienst zu 
stellen und, wenn notwendig, für eine Sicherheits- und Sanitätswache zu 
sorgen.

(2) Der Veranstalter/Nutzer hat die Benutzung betreffenden feuer-, sicherheits-, 
gesundheits- sowie ordnungs- und verkehrspolizeilichen Vorschriften einzu-
halten. Die Räume sind nach der Veranstaltung besenrein zu übergeben. Für 
die Entsorgung des Mülls nach bewirtschafteten Veranstaltungen ist der 
Veranstalter/Nutzer selbst verantwortlich.

(3) Die Reinigung der Küche und Küchengeräte hat durch den Veranstalter/
Nutzer nach den Bestimmungen des Gaststättenrechts und der Hygiene-
verordnung zu erfolgen. Der Boden der Küche und des Foyers sind nass zu 
reinigen. Eventuell erforderlich werdende Nachreinigungen werden separat 
berechnet. Beschädigtes Inventar wird dem Veranstalter/Nutzer in Rech-
nung gestellt.

§ 7
Ordnung und Sauberkeit

(1) Die Räume, Einrichtungen und Geräte der Halle sowie die Außenanlagen 
sind sorgsam und pfleglich zu behandeln. Jeder entstandene Schaden ist 
unverzüglich dem Hausmeister zu melden und in das Benutzungsbuch ein-
zutragen. Schäden, die durch vorsätzliche oder grob fahrlässige Handlung 
verursacht werden, sind zu ersetzen. Vereine haften für ihre Mitglieder und 
für solche Schäden, die durch ihre Beauftragten und Besucher einer Veran-
staltung entstanden sind.

(2) Die Benutzer der Halle haben alles zu unterlassen, was der Aufrechterhaltung 
der Sicherheit, Ruhe, Ordnung und Sauberkeit zuwiderläuft.

(3) Die Halle darf nur mit gereinigten, nicht abfärbenden Turn- und Sportschu-
hen benützt werden. Schuhe mit schwarzen Sohlen, Stollen, Noppen oder 
Spikes sind nicht zugelassen. 

(4) Der Zutritt darf nur unter Benutzung der hierfür vorgesehenen Gänge erfol-
gen.

(5) Der Gebrauch von Harz ist untersagt. Insbesondere ist auch der Gebrauch 
von Bällen, die mit Harz verunreinigt sind verboten. Als Haftmittel ist Dip’n 
Grip (wasserlöslich) zugelassen.

(6) Kugel- und Steinstoßen, Diskus-, Speer- und Hammerwerfen sowie Rad-, 
Inline- und Rollerfahren sind in der Halle verboten. Übungen, mit oder ohne 
Hilfsmittel, die den Hallenboden beschädigen können, sind zu unterlassen.

(7) Trennvorhänge stehen bei Bedarf zur Verfügung. Sie werden vom Haus-
meister oder einer eingewiesenen Person bedient. Das gleiche gilt für die 
Beleuchtungsanlage.

(8) Die Dusch- und Waschräume dürfen nicht mit Straßen- oder Turnschuhen 
betreten werden. Die Umkleide- und Duschräume sowie die Toiletten sind 
sauber zu halten 

(9) Verboten sind:
- das Rauchen und Kaugummikauen in allen Räumen der Sporthalle
- nichtalkoholische Getränke in Glasflaschen
- nichtalkoholische Getränke in der Halle, mit Ausnahme von Wasser
- alkoholische Getränke und Essen in sämtlichen Räumen der Sporthalle mit
  Ausnahme des Foyers
- Feuerwerkskörper oder anderen pyrotechnische Erzeugnisse abzubrennen
- Gegenstände in die Toiletten zu werfen
- das Mitbringen von Tieren (außer Assistenzhunde)
- der unbefugte Zutritt durch nicht an der Nutzung Beteiligte

(10) Beim Spiel-, Übungs- und Wettkampfbetrieb muss ein verantwortlicher 
Leiter anwesend sein. Diesem obliegt das Öffnen und Schließen der Halle 
und der benötigten Nebenräume einschließlich der Außentüren. 

 Er ist weiter dafür verantwortlich, dass nach der Benutzung alle Geräte 
ordnungsgemäß aufgeräumt sind, die Beleuchtung ausgeschaltet und die 
Fenster geschlossen sind.

§ 8
Benutzung von Turn- und Sportgeräten

(1) In der Halle dürfen nur die dort vorhandenen Geräte benutzt werden. Ver-
einseigene Turn- und Sportgeräte dürfen mit Erlaubnis der Gemeindever-
waltung in die Halle gebracht werden und, sofern Platz dafür vorhanden ist, 
auch dort aufbewahrt werden. Die Unterbringung ist stets widerruflich.

(2) Geräte dürfen erst nach Freigabe durch den Sportlehrer oder Übungsleiter 
benutzt werden. Diese sind für die Betriebssicherheit und die ordnungsge-
mäße Befestigung der Geräte verantwortlich. Etwaige Mängel sind unver-
züglich dem Hausmeister zu melden und müssen außerdem im Benutzungs-
buch eingetragen werden.

(3) Bälle, die im Freien benutzt wurden, dürfen in der Halle nicht benutzt werden.
(4) Alle Geräte sind pfleglich und schonend zu behandeln. Großgeräte und 

Matten dürfen nicht geschleift, sondern müssen getragen oder gefahren 
werden. Sie dürfen nicht im Freien verwendet werden.

(5) Nach jeder Benutzung sind die beweglichen Geräte wieder ordnungsgemäß 
in den Geräteräumen abzustellen. Fest installierte Geräte sind wieder in ihre 
Ausgangsstellung zu bringen.

(6) Die Geräteschränke für Kleingeräte sind grundsätzlich verschlossen zu 
halten. Die Entnahme von Geräten aus den Geräteschränken darf nur unter 
Aufsicht des verantwortlichen Sportlehrers bzw. Übungsleiters erfolgen. Die 
Kleingeräte sind nach der Benutzung wieder vollständig und in der richtigen 
Ordnung an ihren Aufbewahrungsplatz zurückzubringen.

§ 9
Haftung

(1) Die Benutzung der Halle (einschließlich der Nebenräume, Freiflächen, Zu-
fahrten, Parkplätze, Fußwege usw.) erfolgt auf eigene Gefahr und Verant-
wortung. Die Gemeinde übernimmt keinerlei Haftung oder Gewährleistung.

(2) Die Gemeinde überlässt die Räume der Sporthalle, die Einrichtungen und die 
Geräte zur Benutzung in dem Zustand, in dem sie sich befinden, auf eigene 
Verantwortung und Gefahr des Veranstalters/Nutzers. Sie sind verpflichtet, 
die Räume, Geräte und Einrichtungen jeweils vor der Benutzung auf ihre 
ordnungsgemäße Beschaffenheit und Verkehrssicherheit für den gewollten 
Zweck zu überprüfen. Sie müssen selbst sicherstellen, dass schadhafte 
Geräte und Anlagen nicht benutzt werden. Mängel sind unverzüglich dem 
Hausmeister anzuzeigen und in das Benutzerbuch einzutragen. Wenn keine 
Mängelmeldung erfolgt, gelten die überlassenen Räume, Anlagen, Einrich-
tungen und Geräte als ordnungsgemäß überlassen.

(3) Der jeweilige Verein, Veranstalter oder sonstiger Benutzer stellt die Gemein-
de von etwaigen Haftungsansprüchen seiner Mitglieder oder Beauftragten, 
der Besucher seiner Veranstaltungen oder sonstiger Dritter frei, die im Zu-
sammenhang mit der Benutzung der überlassenen Räume, Einrichtungen, 
den Geräten, den Zugangswegen zu den Räumen und Anlagen oder den 
Parkplätzen entstehen.

(4) Der Veranstalter/Nutzer haften für alle unter sein Verschulden fallende Schä-
den, die der Gemeinde an den überlassenen Räumen, Einrichtungen, Gerä-
ten, den Zugangswegen zu den Räumen und Anlagen oder den Parkplätzen 
entstehen. Die Gemeinde kann den Nachweis einer Haftpflichtversicherung 
oder eine angemessene Kaution verlangen.

(5) Die Gemeinde haftet nicht für Schäden an abgestellten Fahrzeugen, ab-
gelegten Kleidungsstücken und anderen mitgebrachten und abgestellten 
Gegenständen. Sie haftet ferner nicht für liegen gebliebene oder abhanden 
gekommene Sachen, Geld, Wertgegenstände, sowie für Beschädigungen 
an diesen Sachen.

(6) Die Gemeinde ist berechtigt, Schäden, für die der Veranstalter/Nutzer ein-
zutreten hat, auf dessen Kosten zu beheben oder beheben zu lassen.

§ 10
Fundsachen

Fundsachen sind beim Hausmeister oder dem Übungsleiter abzugeben. Der 
Hausmeister liefert sie, sofern sich der Verlierer nicht innerhalb zwei Wochen 
meldet, beim Fundamt ab. Dieses verfügt über die Fundsachen nach den ge-
setzlichen Bestimmungen.

§ 11
Benutzung der Parkplätze

(1) Fahrzeuge dürfen nur auf die dafür vorgesehenen Parkflächen abgestellt 
werden. Die Zufahrt zu Haupt- und Notausgängen sind freizuhalten.

(2) Der Veranstalter hat gegebenenfalls durch Stellung eines Ordnungsdienstes 
für das ordnungsgemäße Parken Sorge zu tragen. Widerrechtlich parkende 
Fahrzeuge sind nötigenfalls abschleppen zu lassen.

(3) Die Zugangswege zur Halle, insbesondere auch der zum Haupteingang, sind 
für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Freizuhalten sind außerdem die Feuergas-
sen.

(4) Das Parken auf den Grünanlagen und Fußwegen ist nicht gestattet. Fahr-
räder und andere Kleinkraftfahrzeuge dürfen nicht mit in das Gebäude 
genommen, vor den Eingängen abgestellt bzw. an das Gebäude angelehnt 
werden.
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(5) Auf den Parkplätzen gelten die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung.

§ 12
Verstöße gegen die Benutzungsordnung

(1) Der Hausmeister ist verpflichtet, die Einhaltung dieser Benutzungsordnung 
zu überwachen. Zu diesem Zweck kann er jederzeit die Räume kontrollie-
ren. Bei Verstößen gegen die Benutzungsordnung können Einzelpersonen, 
Vereine oder sonstige Nutzer zeitweise oder dauernd von der Benutzung 
der Günther-Zeller-Sporthalle ausgeschlossen werden.

(2) Der Bürgermeister, dessen Beauftragte und der Hausmeister sind befugt, 
Personen, die

 a. Sicherheit, Ruhe und Ordnung gefährden oder stören
 b. andere Besucher belästigen
 c. die Einrichtungen der Halle beschädigen oder verunreinigen
 d. trotz Ermahnung den Bestimmungen und Anordnungen des Hallenperso-

nals nicht Folge leisten, aus der Halle und ihren Nebenräumen zu entfernen.

 Die Befugnis kann auf den Veranstalter/Nutzer übertragen werden, bzw. gilt 
als übertragen, wenn die oben genannten Personen nicht anwesend sind. 
Ferner kann die Gemeinde die Benutzung der Räume zeitlich befristet oder 
dauernd untersagen.

§ 13
Inkrafttreten

Diese Benutzungsordnung tritt am 11.02.2022 in Kraft. Gleichzeitig treten alle 
bisherigen Regelungen außer Kraft.

Eningen unter Achalm, den 10.02.2022

Schweizer
Bürgermeister

Gemeindewerke Eningen unter Achalm

Gemeindewerke Eningen unter Achalm (GWE) – Ihr Gasversorger
Die Energiepreisdebatte schlägt weiter hohe Wellen. Das Bundeswirtschafts-
ministerium will im angekündigten sogenannten Osterpaket Neuregelungen 
präsentieren. Die GWE hoffen darauf, dass dabei auch die Vorschläge unseres 
Bundesverbandes Berücksichtigung finden. Hoch aktuell ist die avisierte vorzei-
tige Abschaffung der EEG-Umlage. Die Regierung erwägt die Abschaffung nicht 
auf den angekündigten 1. Januar 2023, sondern bereits auf den 1. Juli 2022. 
Der staatliche Anteil am Strompreis gehört mit rund 40 % zu den höchsten in 
Europa. Die hohen Energiepreise betreffen aber nicht nur den Strom- sondern 
vor allem den Gassektor. Eine Senkung der EEG-Umlage hat nämlich keine 
Konsequenz für die Entwicklung der Gaspreise. Die von der Regierung vorge-
schlagene Maßnahme zum Heizkostenzuschuss setzt zwar richtigerweise am 
Endkunden an. Alle müssen sich jedoch im Klaren sein, dass die Entwicklung der 
Gaspreise weltweit von Witterungsbedingungen und vor allem der konjunktu-
rellen Nachfrage und des synchronen Hochlaufs der Wirtschaftsentwicklungen 
in den Ländern, insbesondere in China und recht kurzfristig auch von einer 
Deeskalation an den Ostgrenzen der Ukraine abhängt.
Zur weiteren Optimierung der Instrumente zur Sicherstellung der Gasversor-
gungssicherheit und Wiederherstellung einer Preisstabilität stehen die Verbände 
der Gasversorger im engen Austausch mit dem zuständigen Bundesministeri-
um. Wir dürfen uns aber nichts vormachen. Die stattfindenden Verwerfungen 
und die angespannte Situation werden sich so schnell nicht entschärfen lassen. 
Mit den GWE haben Sie einen verlässlichen Gaslieferanten.
Vertrauen Sie Ihrem leistungsstarken Partner und sicheren Versorger am Ort: 
Die Eninger Gemeindewerke garantieren konstant niedrige Preise, eine sichere 
und kundennahe Versorgung bei freundlichem und persönlichem Service. Er-
kundigen Sie sich auf unserer Homepage oder gleich direkt und persönlich bei 
unserem Kundenservice unter Tel. 07121/892-1610 oder -1620.

GWE – Ihr Gaslieferant
Einfach – partnerschaftlich - sicher – preisstabil – dauerhaft günstig!

Bitte entnehmen Sie nähere Informationen zu den Corona-Regeln und 
Anmeldeverfahren den einzelnen Ankündigungen in den Vereinsnach-
richten.

20.02.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Historische Wanderung: Tageswanderung zu den Spuren 
  und Zeugnissen vergangener Epochen im Schönbuch
23.02.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Mundartstammtisch

01.03.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Frauengruppe: Spaziergang in Eningen mit Einkehr 
  im Sportheim     
06.03.2022 Förderverein Eninger Kunstwege
14-17.00 Uhr Letzter Öffnungssonntag
  Ausstellung Riccarda Gregor-Grieshaber
  HAP-Grieshaber-Halle   
17.03.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Bewegliches Alter: Wanderung mit 
  RSV Bus nach Pfullingen zur Besichtigung 
  mit Führung im Erdhügelhaus   
19.03.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Jahreshauptversammlung    
19.03.2022 Gesangsverein Eningen
  Jahreshauptversammlung
  TSV-Gaststätte   
20.03.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Nachmittagswanderung    
23.03.2022 Schwäbischer Albverein Eningen
  Mittwochswanderer: Glemswanderung   
27.03.2022 Gemeindeverwaltung und 
19.00 Uhr Musikschule Eningen unter Achalm 
  Abschlussarrangement der Konzertreihe 2021/2022
  mit Dozenten der Musikschule und Musikschülern  
  Aula/Achalmschule   

Veranstaltungskalender für Vereine und Institutionen
Falls Veranstaltungen für das Jahr 2022 geplant sind, können Sie diese, wie ge-
wohnt, per Mail unter ramona.mathes@eningen.de melden. Die Veranstaltungen 
erscheinen zwei Wochen im Voraus in den Eninger Nachrichten, sowie monatlich 
im Pfullinger Journal und ab Meldung auch auf der Eninger Homepage.
Bei Fragen melden Sie sich gerne unter: 07121-8921250

Problemstoffmobil kommt nach Eningen
Das Problemstoffmobil ist am  
Freitag, 25.02.2022 von 8.30 bis 12.30 Uhr in Eningen.
Standort: Parkplatz oberhalb der Bushaltestelle "Wenge"/Sportplatz
Abgegeben werden können beispielsweise Batterien, Elektrokleingeräte bis 
30 cm Kantenlänge, Grundierungen, Holzschutzmittel, Imprägnierungsmittel, 
Leuchtstoffröhren, Lösungsmittel, Nagellackentferner, Ofenanzünder, Pflanzen-
schutzmittel, Quecksilberthermometer, Spraydosen und WC-Reiniger.
Da an einem Sammeltag bis zu 200 Anlieferer zum Problemstoffmobil kom-
men, können aus Kapazitätsgründen nur Kleinmengen angenommen werden. 
Als Kleinmenge zählen je Anlieferer höchstens 10 Liter oder 10 Kilogramm 
Schadstoffe. Bei Elektrogeräten, Leuchtstoffröhren und Spraydosen sind es je 8 
Stück. Ausgeschlossene Dinge und alles was Kleinmengen überschreitet muss 
wieder mit nach Hause genommen werden. Ausgeschlossen sind beispielswei-
se Dispersionsfarben (Wandfarben), große Elektrogeräte über 30 Zentimeter 
Kantenlänge und Motoröle von Kraftfahrzeugen.

FFP2-Maske und Abstand
Bei der Anlieferung ist weiterhin eine FFP2-Maske verpflichtend. Zu den ande-
ren Wartenden muss ein Mindestabstand von 1,5 Metern gewahrt bleiben und 
jeweils nur ein Anlieferer darf auf die Treppe zum Annahmebereich.

Wertstoffhof
Wer an diesem Termin keine Zeit hat, kann Problemstoffe und Elektrogeräte 
ganzjährig gebührenfrei beim Wertstoffhof Reutlingen-Schinderteich abgeben. 
Der Wertstoffhof hat montags bis freitags von 7 bis 16:45 Uhr und samstags 
von 8 bis 11:45 Uhr geöffnet. Er liegt an der Landesstraße 383 von Reutlingen 
Richtung Gönningen. Auch hier gelten Schutzmaßnahmen bei der Anlieferung.
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Die Kraft der Natur...
Auftaktveranstaltung zum 100. Geburtstag der Eninger 
Bildhauerin Gudrun Krüger auf dem Rathausvorplatz
Außer Frage stand bei den Vorgesprächen mit den Söhnen der Eninger Bild-
hauerin, Julian Krüger und Markus Schwegler, dass die Arbeit „Quell“ vor dem 
Rathaus zum Gedenkjahr anlässlich des 100. Geburtstages, einen ehrwürdigen 
Platz erhalten soll.
Beinahe sinnbildlich für die anderen Arbeiten Gudrun Krügers scheint besonders 
der „Quell“ für den Ursprung des Lebens und die Kraft der Natur zu stehen, die 
unermüdlich neues Leben in vielfältigster Form hervorbringt und Inspirations-
quelle für Gudrun Krügers Schaffen war. Dazu passend sollte die Figur schmal, 
weiblich vom ePunkt aus gen Himmel streben und gemeinsam mit dem „Quell“ 
die Spannbreite des Gesamtoeuvres zwischen knospenartigem Erblühen und 
Wachstum aufzeigen.
Beide, vor Lebensenergie strotzenden Großskulpturen lockten am vergange-
nen Freitag trotz Kälte beinahe 60 Besucher zum Geburtstag der Künstlerin 
auf den Rathausvorplatz. Die Gemeindeverwaltung lud zum künstlerischen 
Austausch und Musik ein und war sehr erfreut über den großen Zuspruch aus 
der Bevölkerung.

Annegret Romer begrüßte als stellvertretende Bürgermeisterin die Familie der 
Künstlerin, alle Freunde der Kunst und Spezialisten aus der Region und erzählte 
zunächst von ihrer Begegnung mit Gudrun Krüger bei einer Rathausausstellung 
in den 90ern. Ruhig, freundlich, bescheiden und zugänglich beschreibt sie die 
Künstlerin, die der Pfullinger Familie Burkhardt entsprang und die meiste Zeit 
ihres Lebens in Eningen verbrachte. Hier zog sie zwei Söhne groß und erfreute 
sich neben ihrer Arbeit als Künstlerin am Familienleben.
Neben HAP Grieshaber und anderen KünsterInnen aus Eningen reiht sie sich 
in unsere Künstlergemeinde ein, so Romer, und bereichert mit ihrem Werk auf 
ganz besondere, einzigartige Weise die Achalmgemeinde. Unverkennbar und 
in eigener Formsprache überzeugt sie und ergreift die Betrachter unwillkürlich.
So auch die Künstlerin und stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins 
Eninger Kunstwege MarEl Schaefer, die nach ihrer Ankunft in Eningen sogleich 
ergriffen war vom Werk Gudrun Krügers und persönlichen Kontakt suchte. Der 
Kontakt lebte auf und MarEl Schaefer fühlte sich sodann berufen sich für den 
Erhalt des Werks der Künstlerin nach ihrem Tod einzusetzen.

Am Freitag führte sie durch den Abend und betonte in ihrer Ansprache, dass 
Krüger, mit der Wahl des Fachs Bildhauerei, in eine Männerdomäne eindrang 
und dies mit Bravour meisterte. Besonders aufmerksam wurde das Publikum 
als die Söhne Julian Krüger und Markus Schwegler, als auch der Enkel Paul 
Schwegler ans Mikrophon traten. Auf die Fragen von MarEl Schaefer antwor-
teten die Söhne offen und berichteten über die Rolle Krügers als Mutter. Neben 
Schulaufgaben und Essen kochen war es, so Julian Krüger, ihre Berufung den 
Söhnen ihre Liebe zur Natur weiterzugeben und auch hierin bewies sie, laut 
Markus Schwegler, ein gutes Händchen. Als Gärtner und Geoökologe bestreiten 
sie ihren Lebensunterhalt und fühlen sich durch den Bezug zur Natur im Beruf 
und durch das naturverbundene Werk, der Mutter auch nach dem Tode sehr nah.

Dies konnten vor allem die Besucher der Atelierführungen am Samstag spüren, 
als sie von den Brüdern durch den Garten und das Atelier geführt wurden. Beein-
druckt sogen sie die sehr persönlichen Ausführungen der Brüder in sich auf und 
spürten in den Räumlichkeiten die Agilität der Bildhauerin. Zahlreiche Modelle, 
Zeichnungen, Kartonagen und Großskulpturen standen neben Werkzeugen, 
Materialien und Dokumenten für die Gäste bereit. Äußerst beeindruckend auch 
die „Achalmkeramik“, die Gudrun Krüger mit 5 Angestellten in den 50er Jahren 
zum Lebensunterhalt erschaffen hat und bereits am Freitagbend in MarEl Scha-
efers Ausführungen hervorgehoben wurde.
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Nach einem musikalischen Gruß aus Lateinamerika von LaJazza aus Tübin-
gen mit Dorothea Tübinger am Saxofon und Joni Tauscher an der Gitarre am 
Eingangsportal des Rathauses konnten die Gäste am Freitag die Abendkühle 
beinahe vergessen und lauschten weiter den Ausführungen Schaefers, die sich 
fortan dem Thema der geometrischen Formfindung der Künstlerin widmete.
„Vom frei Modellierten zum geordnet Geometrischen“, diese Spannung im Werk 
Krügers greift auch der Titel „Ordnung und Freigeist“ für die Ausstellung im Rat-
haus auf. Diese soll am 8. April zum ersten Mal gezeigt werden und widmet sich 
dem Thema des Herantastens und Findens einer ganz eigenen Formsprache. 
Anhand von Modellen und Vorarbeiten soll dies verbildlicht werden und zudem 
Einblick in die Persönlichkeit und den Mensch Gudrun Krüger gegeben werden.
Hierzu und zu weiteren Veranstaltungen im Gedenkjahr für Gudrun Krüger lädt 
die Gemeinde herzlich ein.
Nähere Infos auf der Eninger Homepage oder unter 0121-8921250
Bitte beachten Sie:
Eine telefonische Anmeldung zu allen Veranstaltungen ist aufgrund der 
Corona Bestimmungen erforderlich!

"Ordnung und Freigeist" - 100 Jahre Gudrun Krüger
Die Publikation, die anlässlich des hundersten Geburtstages der Eninger Bild-
hauerin erschienen ist, ist ab sofort im Rathaus, der Gemeindebücherei und 
einigen Eninger Geschäften erhältlich. Neben einem persönlichen Grußwort der 
Familie und von Bürgermeister Alexander Schweizer beinhaltet sie einen span-
nenden Beitrag von Dr. Marc Gundel von den Städtischen Museen Heilbronn 
zum Leben und Werk von Gudrun Krüger. Viele Fotos geben privaten Einblick 
und zeigen das umfangreiche Werk der Bildhauerin. Außerdem finden Sie im 
Heft alle geplanten Veranstaltungen zum Gudrun-Krüger-Jahr 2022.
Wir wünschen viel Freude bei der Lektüre.

Die Fotofreunde Eningen zeigen im Rathaus...
„Mein Lieblingsfoto“
Die Ausstellung ist noch bis zum 3. März immer donnerstags von 14:30 - 
16:00 Uhr für Besucher geöffnet. Es bleiben also nur wenige Möglichkeiten, 
die Fotoschau noch zu sehen!
Es gilt die aktuelle Corona-Verordnung: Ein Zugang ist nur mit einer FFP2-Maske 
und einem 2G-Nachweis möglich. Die Kontaktdokumentation ist für den Aus-
stellungsbesuch verpflichtend. 

Frühlingsbote "Schachbrettblume" von Uschi Schäfer 

Musikschule Eningen unter Achalm

Ensembletöne - Die Blockflöte wiederentdeckt
Vor Weihnachten hatten wir zum Vorweihnachtsmusizieren in die Musikschule 
geladen. Aus den gemeinsamen Anfängen ist der Wunsch nach mehr gewor-
den. Unsere Gruppe setzt sich aus InstrumentalistINNen zusammen, die die 
BLOCKFLÖTE und die Musik im Ruhestand als Hobby wiederentdeckt haben. 
Möchten auch Sie im Zusammenspiel musikalisch aktiv werden?
Ab sofort bieten wir mittwochs 17 Uhr in der Musikschule Ensembleunterricht 
bei Frau Endmann an. Das gemeinsame Musizieren findet unter Einhaltung 
der aktuell gültigen Corona Regeln statt. Eine Anmeldung bei Frau Buskies im 
Rathaus, Tel. 07121-8921260 ist erforderlich.

1. Preise für Schüler der Eninger Musikschule beim 
Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ in Tübingen
Am Samstag, den 5. Februar fand in Tübingen der Regionalwettbewerb „Jugend 
musiziert“ statt. Von der Eninger Musikschule nahm Lukas Bahlo (Violine) teil 
und er erreichte einen hervorragenden 1. Preis mit 24 Punkten.
Ebenso  nahm Nicolas Kilian mit seinem Kontrabass an dem Wettbewerb teil 
und erreichte auch einen sehr guten 1. Preis mit 22. Punkten.
Begleitet wurden beide von der Pianistin und Lehrerin der Eninger Musikschule, 
Christiana Valkova-Grötzinger.
Wir gratulieren den beiden Preisträgern mit ihren Lehrerinnen Gisela Hermann 
(Violine), Nevena Bresckow (Kontrabass) ganz herzlich zu dem äußerst erfreu-
lichen Ergebnis!

Das Aussetzen von Tieren ist kein 
Kavaliersdelikt, 

sondern eine Straftat.
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Sprechzeiten des Pflegestützpunktes
Ein Unfall, ein Schlaganfall oder eine andere schwere Erkrankung kann das 
Leben von heute auf morgen verändern. Das kann Menschen aller Altersstufen 
betreffen. Wenn Pflegebedürfigkeit eintritt, sich anbahnt oder sich verschlim-
mert, ist Vieles zu klären und Entscheidungen müssen getroffen werden.
Vielleicht besteht auch noch kein Pflege- oder Betreuungsbedarf, aber viele 
Dinge werden altersbedingt beschwerlich und es stellen sich Fragen nach 
geeigneten Entlastungsmöglichkeiten und wie ein selbstbestimmtes Leben im 
Alter sichergestellt werden kann.
Auf Grund der Vorgaben der Corona-Verordnungen sind Termine während 
der Sprechstunde (jeden Dienstag von 10.00 - 12.00 Uhr) auf dem Rathaus 
nur nach Vereinbarung möglich. Termine vereinbaren Sie bitte unter der 
Rufnummer 07121- 480 4030 oder per Mail 
pflegestuetzpunkt@kreis-reutlingen.de.

 

Das Repair Café öffnet wieder am 25.02.2022!
Wir freuen uns wieder mit dem Repair Café starten zu können. Es warten wieder 
kompetente ehrenamtliche Helfer, um mit Ihnen gemeinsam Ihre defekten Ge-
räte wie z.b. Kaffeautomat, Toaster, Mixer oder auch Handy, Plattenspieler o.ä. 
zu reparieren. Mit allem was man tragen kann und ein Stecker hat, kann vorbei 

gekommen werden. Bitte bringen Sie, falls vorhanden, die Bedienungsanleitung 
des Gerätes mit. Es werden auch kleine Näharbeiten und sonstige Reparaturen 
jeglicher Art ausgeführt.
Tragen auch Sie zu einem nachhaltigen Umgang mit unseren Ressourcen bei. 
Prüfen Sie zuerst ob ein Gegenstand repariert werden kann bevor er in der 
Tonne landet.
Gerne können Sie auch ohne Gerät vorbei kommen und bei einem Getränk den 
Helfern über die Schulter schauen.
Das Repair Café ist von 17:00 Uhr - 20:00 Uhr geöffnet. Es gelten die 2G Regeln 
und das Tragen einer FFP2Maske ist erforderlich.

AUS DEN VEREINENARBEITSKREIS ASYL ENINGEN

Möbel für Aufenthaltsraum gesucht
In  unserer  Anschlussunterbringung für Geflüchtete wird ein Aufenthalts-
raum eingerichtet, dafür brauchen wir eine Sofagarnitur, einen Couchtisch und 
Schrankregale. Über Spenden würden wir uns freuen.

Ansprechpartner Integrationsmanagement:
Heike Schrinner: 0174 9924928
Elke Maier: 0176 47869422

Berichte von Menschen, die nach ihrer Flucht in Enin-
gen Station gemacht haben oder hier noch leben – 
heute von Fadi

Ich heiße Fadi, bin 40 Jahre und lebe mit meiner 
Frau und unseren beiden Kindern hier in Enin-
gen.
Wenn ich in den Nachrichten die vielen unglück-
lichen Flüchtlinge sehe, die ohne Mitleid an den 
Grenzen aufgehalten und sogar in der kalten 
Winterzeit hin- und hergeschoben werden, er-
lebe ich meine Flucht immer wieder von Neuem.
In Aleppo hatte ich nach meiner Ausbildung 
zum Modedesigner eine Bekleidungsfirma auf-
gebaut und konnte dank der regelmäßigen Auf-
träge der Firmen Boss, Benetton und Atlas etwa 
30 Menschen beschäftigen. Außerdem hatte ich 
eine kleine Boutique für Bekleidung.
Ab dem Jahr 2013 wurde nicht nur durch ver-
schiedene Milizgruppen die Lage in unserer 
Heimatstadt unsicher und ich wurde auch auf-
gefordert, zur Waffe zu greifen, dazu war ich 
nicht bereit. Um meiner Familie eine Zukunft 

ohne tägliche Bedrohungen, Krieg, Bomben und Hunger bieten zu können, 
habe ich mich 2015 zur Flucht entschlossen und zwar auf derselben Route, die 
auch heute noch benützt wird. Obwohl es nicht einfach war, glaube ich, dass 
es heute noch viel schwieriger ist.
Nach 3 Monaten hatte ich Deutschland im Sommer 2015 erreicht und wurde 
2016 nach Eningen eingewiesen. Im August 2017 habe ich durch eine Maß-
nahme der IB-Schule in der Stoffkontrolle einer Tübinger Firma ein Praktikum 
gemacht und wurde gleich für Schichtarbeit übernommen. Nun bin ich schon 
über 4 Jahre dort beschäftigt.
Glücklicherweise haben mich die Mitarbeiter des AK Asyl Eningen, besonders 
Herr Wissling, in vielen Bereichen sehr unterstützt und mir geholfen. So konnte 
meine Familie bereits im September 2016 von Syrien nach Eningen nachkom-
men. Unsere Kinder, 14 und 12 Jahre alt, besuchen Schulen in Eningen und 
Reutlingen, meine Frau ist in Teilzeit bei einem Reutlinger Altenheim beschäftigt. 
Wir fühlen uns sehr wohl hier, vermissen jedoch unsere in Syrien noch lebenden 
Familien jeden Tag.
Wir können hier in Frieden leben und wollen auch weiterhin in Eningen bleiben. 
Die guten Kontakte zu den Mitarbeitern des Asylkreises und ganz besonders 
zu meinem „Navigator“ sind geblieben und wir haben auch neue Freunde ge-
funden. Wir sind so dankbar für alles. Es ist schön in Eningen.

Ökumene

Weltgebetstag am 4. März 2022: „Zukunftsplan: Hoffnung“
Frauen aller Konfessionen aus England, Wales und Nordirland haben einen 
besonderen Gottesdienst vorbereitet und laden zum weltumspannenden Ge-
bet und Gesang ein. Nach und in Zeiten der Verunsicherung und Abschottung 
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wollen sie den Menschen weltweit von ihrer Hoffnung erzählen. Der Grund ihrer 
Hoffnung ist Gottes Zusage: „Ich weiß, was ich mit euch vorhabe, Pläne des 
Friedens und nicht des Unglücks; ich will euch Zukunft und Hoffnung geben“ 
(Jeremia 29,11).
Die Eninger Kirchengemeinden laden Sie ein, in Gemeinschaft mit Christinnen 
auf der ganzen Welt diesen besonderen Gottesdienst live zu feiern: am Welt-
gebetstag, Freitag den 4. März um 19.30 Uhr, in der evangelischen Andre-
askirche, Hauptstraße 62.
Sie dürfen auf schöne Bilder aus den drei Regionen gespannt sein. Doch es wird 
auch von steigender Armut seit der Kürzung der Sozialleistungen (ab 2010) und 
nochmal seit dem Brexit die Rede sein und es werden Frauen zu Wort kommen, 
die Ausgrenzung und Gewalt erfahren.
Das Musikteam übt schon eifrig wunderschöne Lieder aus den Gastgeberre-
gionen.
Pandemiebedingte Einschränkungen: wir Besucher*innen dürfen mitsingen, al-
lerdings müssen wir nach aktuellem Stand durchgehend FFP2- Masken tragen. 
Dieses Jahr ist es auch immer noch so, dass wir nicht gemeinsam Köstlichkeiten 
aus den drei Regionen genießen und im Gespräch verweilen dürfen. Das ist ein 
großer Wermutstropfen. Doch wir haben den gemeinschaftsstiftenden WGT-
Gottesdienst im letzten Jahr trotz der Einschränkungen als Geschenk erfahren.
Kommen Sie spontan ohne Anmeldung; eine Datenerhebung ist nicht notwen-
dig. Bei Fragen wenden Sie sich an Pfarrerin Regina Lück (8 11 70; 
regina.lueck@elkw.de).
In Vorfreude, das ökumenische WGT-Team
HINWEIS: Es wird keine Übertragung des Gottesdienstes aus der Eninger An-
dreaskirche geben. Für diejenigen, die zu Hause bleiben, weisen wir auf einen 
ausgewählten Gottesdienst zum Weltgebetstag hin, der auf dem Fernsehsender 
Bibel TV am Freitag, 4. März um 19 Uhr (Wiederholung: Samstag 14 Uhr, Sonntag 
11 Uhr) ausgestrahlt wird.

Vorankündigung: Ökumenischer Kindergot-
tesdienst
Am Sonntag, dem 6. März 2022 lädt das ökume-
nische Kinderkirchteam zu einem ökumenischen 
Kindergottesdienst um 10 Uhr in den Martinussaal 
der Liebfrauenkirche ein.
Nach zwei Jahren Pause lernen wir im Gottes-
dienst ein Land und seine Menschen kennen, das 
auch im Mittelpunkt des Weltgebetstags steht 
Wenn sich die Leute in diesem Land begrüßen 
sagen sie „Good morning!“ Wohin wohl die Ge-
dankenreise geht?

Das Vorbereitungsteam freut sich darauf mit vielen „Mitreisenden“ diesen Got-
tesdienst zu feiern.Wenn Eltern oder Großeltern zusammen mit ihren Kindern 
mitfeiern möchten, sind sie ebenfalls herzlich eingeladen. Es gelten die üblichen 
Hygienevorgaben.

Ev. Kirchengemeinde Eningen unter Achalm

Wochenspruch:
Heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht.
Hebräer 3,15

Es gibt etwas über 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Jeder ist einzigartig. Ge-
nauso ist die Art, wie Gott zu uns Menschen spricht, völlig unterschiedlich. Aber 
er findet einen sehr persönlichen Weg für jeden von uns. Zum Beispiel durch ...
• Bibel – das ist sein bereits gesprochenes Wort
• Träume und Visionen
• andere Menschen / Zeugnisse (wenn wir erzählen, was Jesus in unserem 

Leben getan hat, setzt das eine Kraft frei, durch die Gott Ähnliches im Leben 
anderer Menschen tun kann)

• Prophetie (seit alttestamentlichen Zeiten schickt Gott immer wieder Men-
schen, die er begabt, seine Botschaft an die Menschen kundzutun. Manch-
mal schickt Gott so einen Menschen direkt zu uns, und wir bekommen ein 
ganz persönliches Wort.)

• Schöpfung
• äußere Umstände
• Charismen (das sind übernatürliche Geschenke des Heiligen Geistes; in 1. 

Kor. 12 werden sie genannt: die Gabe der Weisheit, der Einsicht, der Glau-
benskraft, die Heilungsgaben, die Gabe Wunder zu tun, prophetische Rede, 
die Gabe der Unterscheidung, die Zungenrede. Das alles sind Hilfen zum 
Aufbau der Kirche und zur Stärkung des Glaubens)

• Gewissen
• innere Stimme
Gott hat jedem Menschen die Fähigkeit gegeben, ihn zu hören. Also: verstocken 
wir unsere Herzen nicht! Gott hat uns viel zu sagen!

Die Andreaskirche ist täglich von 10 – 18 Uhr geöffnet.

Freitag, 18.2.
19.30 Literaturkreis, Jugendraum im UG Andreaskirche

Sonntag, 20.2. – Sexagesimae
10.00 Gottesdienst mit Taufe (Eißler), Andreaskirche. Im Anschluss: Welt-

laden
10.00 Kinderkirche (Andreasgemeindehaus)

Montag, 21.2.
16.30 Jungschar „Bunte Zirkuswelt“ für Kinder von 6-12 Jahren, 
 Andreaskirche UG
18.00 Sprechstunde, Pfarrhaus Hölderlinstraße 18 (Lück)
18.30 Jungbläser, UG Andreaskirche
19.30 Posaunenchorprobe, Andreasgemeindehaus

Dienstag, 22.2.
16.00 Gottesdienst im Seniorenzentrum Frère Roger (Eißler)

Mittwoch, 23.2.
14.30 und 
16.00 Konfirmandenunterricht
18.00 Jugendkreis, Andreaskirche UG
19.00 Bauausschuss, Andreaskirche UG

Donnerstag, 24.2.
18.00 Sprechstunde, Pfarrhaus Schwanenstraße 9

Freitag, 25.2.
8.00 -
10.00 Sprechstunde, Pfarrhaus Schwanenstraße 9
17.00 Streaming-Schulung, Andreaskirche

Sonntag, 27.2. – Estomihi
10.00 Gottesdienst mit gereimter Predigt (Lück), Andreaskirche

Keine Kontaktnachverfolgung mehr
Die neue Corona-Verordnung sieht gewisse Erleichterungen vor. Die zunächst 
vorgesehene 3G-Regel für Gottesdienste kommt nicht. Es gibt also weiterhin 
keine Einlassbeschränkungen. Vom 13. Februar an wird auch keine Kontakt-
Nachverfolgung im Gottesdienst mehr verlangt. Sie müssen sich also weder 
über eine App einchecken noch mit Namen und Adresse schriftlich registrieren 
lassen. Auch das Singen hinter der Maske ist wieder erlaubt. Personen ab 18 
Jahren müssen in der Warn- und den Alarmstufen FFP2-Masken tragen. Bei den 
Jüngeren reicht eine medizinische Maske. Ein Mindestabstand von 1,5 Metern 
ist weiterhin einzuhalten.

Gottesdienst zu Hause feiern – Livestream-Angebot 
Unsere Gottesdienste werden dank unseres engagierten Technik-Teams per 
Livestream auf unserem YouTube-Kanal übertragen: https://www.youtube.
com/channel/UCnNlfQDiVw5KvndKCl12vWA/. Der Link kann auch auf der 
Homepage www.eningen-evangelisch.de angeklickt werden oder der QR-Code 
abgescannt werden.
Schön ist es natürlich, wenn nach und nach wieder persönliche Begegnungen 
im Gottesdienst möglich sind. Auf Wunsch werden Predigten im Nachgang zum 
Gottesdienst auch zugeschickt.

Aktuelles von der Kirche mit Kindern
Am kommenden Sonntag, 20. Februar, lädt 
die Kinderkirche vor den Ferien nochmals 
um 10 Uhr ins Andreasgemeindehaus zum 
Gottesdienst ein. Am 27. Februar ist Feri-
enpause, doch bereits am 6. März gibt es 
wieder einen Kindergottesdienst. 
Das Ökumeneteam lädt dann in die Lieb-
frauenkirche zum ökumenischen Kindergot-
tesdienst ein.
Jeden Sonntag besteht aber für Eltern mit 
kleineren Kindern die Möglichkeit, im Eltern- 
Kind-Raum zusammen mit anderen Familien 
den Gottesdienst aus der Andreaskirche im 
Livestream mitzufeiern. 

Es gelten die üblichen Hygienevorgaben.

Einkaufen im Weltladen
Im Anschluss an den 10-Uhr-Gottesdienst am Sonntag, den 20. Februar kann 
wieder im umfangreichen Sortiment des Weltladens gestöbert werden. 
Mit diesen Produkten gewinnen auch Produzenten und Produzentinnen im 
Süden (Lebens-)Perspektiven in diesen schwierigen Zeiten. So werden die 
Produkte des Fairen Handels unter anderem ohne die ansonsten häufig übliche 
ausbeuterische Kinderarbeit erzeugt.
Die Produkte präsentieren wir auf mehreren Tischen und es ist eine einheitliche 
Laufrichtung vorgesehen, so dass Sie die notwendigen Abstände einhalten 
können.
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Umgang mit Kamera und Technik lernen 
Unser Livestream-Team sucht Verstärkung. Am Freitag, 25. Februar gibt das 
Team um 17 Uhr in der Andreaskirche eine Einführung in die neue Technik. 
Gezeigt wird, wie mit den zwei steuerbaren Kameras und dem Bildmischer um-
gegangen wird. Ebenso wird auf das Zusammenspiel von Kameras, PowerPoint-
Präsentation, Laptop und Beamer eingegangen. Das fünfköpfige Team freut 
sich über neue Leute, die sonntags gelegentlich mithelfen, den Gottesdienst 
auf dem YouTube-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde zu streamen. Für 
den Einführungskurs ist keine Anmeldung erforderlich.

Gottesdienst mit gereimter Predigt 
Liebe Christen hier am Orte! Am Sonntag sollen meine Worte
wieder reimig zu euch kommen, zu erfreuen hier die Frommen.
Zur Fasnet-Zeit – es ist nicht Pflicht – versuch ich die Predigt als Gedicht.
Die fünfte Jahreszeit in der Kirche? Ja, warum denn nicht? Kommen Frohsinn 
und Humor, denn im Himmel gar nicht vor? Klar ist: der Ursprung des Faschings-
festes liegt im Christentum. „Fast-Nacht“ (die letzte Nacht vor der Fastenzeit), 
und auch „Karneval (von lateinisch Carnem levare – Fleischwegnehmen) weisen 
hin auf den engen Zusammenhang mit der Fastenzeit vor Ostern. Natürlich 
waren Martin Luther derbe Scherze und Ausschweifungen des mittelalterlichen 
Feierns ein Dorn im Auge, doch Lachen selbst sah er als Zeichen göttlicher 
Gnade und sogar als Gegenmittel gegen den Teufel. Auch dieses Jahr sollen 
wieder gereimte Worte von der Kanzel erklingen. Und wie immer: Grundlage ist 
und bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe und die Heilige Schrift.
Lasst uns gemeinsam singen, beten – vor Gottes Angesichte treten.

LTT-Judas am 12. März in Eningen 
Das 2020/2021 in Tübingen gespielte Ein-Mann-Stück „Judas“ ist am Samstag, 
12. März um 19.30 Uhr in der evangelischen Andreaskirche, Hauptstraße 62, zu 
sehen. Martin Bringmann spielt den Judas als Mann auf der Suche nach sich 
selbst. Vor, inmitten und hinter der Abendmahlszene, die dem „Letzten Abend-
mahl“ von Leonardo da Vinci nachempfunden ist, erzählt er von seinen Gefühlen, 
ja seiner Liebe zu Jesus. „Ich dachte, nein ich wusste / Dass er es war, worauf 
ich gewartet habe / Worauf mein Leben gewartet hat.“ Das Stück der nieder-
ländischen Autorin Lot Vekemans gibt – in der Tradition von Walter Jens – der 
Theorie Raum, dass Judas sich verzockt hat. Er wollte den Konflikt zuspitzen, 
um eine Entscheidung herbeizuführen. Keinesfalls wollte er die Todesstrafe für 
Jesus. „Ich habe zugelassen, dass mein Name eine Ikone des Verrats wurde“, 
sagt er schließlich. Am Ende aber: „Ich bin stolz auf meinen Namen. Ich spreche 
ihn laut aus: Ich bin Judas.“
Bereits um 18.30 Uhr gibt es im Andreasgemeindehaus eine Einführung. Einlass 
fürs Theaterstück ist dann um 19.15 Uhr. Karten zu 10 Euro sind im „Lieblings-
stück“, Hauptstraße 48 und im evangelischen Gemeindebüro, Schwanenstraße 
9, zu erhalten.
Am Sonntag, 13. März, 10 Uhr, predigt der frühere Reutlinger Prälat Dr. Christian 
Rose in der Andreaskirche und nimmt im Abendmahlsgottesdienst Bezug zum 
Stück, das am Vorabend gezeigt wurde. Weitere Informationen unter www.
eningen-evangelisch.de.

Sonntags-Kollekte
Am Sonntag, 20. Februar ist das Opfer für unsere Jugendreferentenstelle be-
stimmt. Was die Woche über in den Opferstock in der Andreaskirche eingelegt 
wird, kommt ebenfalls diesem Zweck zugute. Wir freuen uns auch über alle 
Spenden, die auf das Konto der Kirchengemeinde eingezahlt werden: IBAN: 
DE89 6405 0000 0000 5117 26 (Spendenzweck: Jugendreferent).

Ehrenamtliche Mithilfe in den Seniorenzentren gesucht
Der Hol- und Bringedienst in den beiden Seniorenzentren St. Elisabeth und 
Frère Roger braucht dringend Verstärkung. Wir suchen Frauen und Männer 
oder Jugendliche, die Heim-Bewohnerinnen und -Bewohner von den Wohnbe-
reichen zum Gottesdienst begleiten und im Anschluss wieder zurückbringen. 
Am 1. und 3. Dienstag im Monat feiern wir jeweils um 15.30 Uhr in St. Elisabeth, 
Schillerstr. 60, einen Gottesdienst. Außerdem gibt es am 1. Sonntag im  
Monat um 11 Uhr einen Gottesdienst in der Kapelle. Am 2. und 4. Dienstag im 
Monat wird im Seniorenzentrum Frère Roger, Eitlinger Str. 14, um 16 Uhr zum 
Gottesdienst eingeladen. Bitte melden Sie sich im Gemeindebüro, wenn Sie 
sich vorstellen können, zum Beispiel einmal im Monat einen solchen Dienst zu 
übernehmen.
Öffnungszeiten im Gemeindebüro
Montag bis Mittwoch von 9-12 und 13-16 Uhr
Donnerstag von 13-17 Uhr, Freitag 9-12 Uhr
Telefon: 81183
E-Mail: gemeindebuero.eningen@elkw.de
Weitere Informationen unter: www.eningen-evangelisch.de
facebook.com/eningenevangelisch/
instagram.com/ev_kirche_eningen_unter_achalm/

Evangelisch-methodistische Kirche

Termine:
Samstag, 19.02.22 um 9.30 Kirchlicher Unterricht in Eningen
Sonntag, 20.02.22 um 10.00 Uhr Regionalgottesdienst in der Erlöserkirche 
in Reutlingen mit Sonntagsschule. Christoph Klaiber und Annette Schöllhorn 
werden eine Dialogpredigt zum Thema: “Ein zweischneidiges Schwert – Was 
trennt und was verbindet!“ halten. Der Posaunenchor Betzingen wird den Got-
tesdient bereichern und die Räume der Erlöserkirche  füllen – es wird ein tolles 
Erlebnis mit Menschen aus dem ganzen Echaztal und darüber hinaus! Wer nicht 
dabei ist, wird etwas verpassen! Dabei sein geht auch online im Livestream 
unter emk-reutlingen.de
Alle zwei Monate werden in Zukunft die Bezirke Reutlingen, Reutlingen-Bet-
zingen und Pfullingen zu einem gemeinsamen Gottesdienst einladen. Im Februar 
findet dieser in der Erlöserkirche statt.
Montag, 21.02.22. 19.30 Uhr Gemeindevorstand
Dienstag, 22.02.22 ab 18.45 Uhr Young Planet (Teenie und Jugendkreis) in 
Betzingen
Freitag, 25.02.22 19.00 Uhr Teeniekreis
Sonntag, 27.02.22 um 10.00 Uhr Gottesdienst mit Janik Buser (THR)
Freitag, 04.03.22 Weltgebetstag in der Andreaskirche, siehe auch Ökumene
Die Gottesdienste in der Versöhnungskirche (auch in der Erlöserkirche) finden 
unter den jeweils aktuellen Corona-Regeln statt. FFP2 Maske - im Außenbereich 
gilt die AHA-Regel.
Auf unserer Internetseite emk-eningen.de ist ein online-Gottesdienst verlinkt, für 
Menschen, die aktuell nicht an einem Präsenzgottesdienst teilnehmen können. 
Eine schriftliche Predigt kann bei mir angefordert werden.
Mit herzlichen Segenswünschen grüßt Sie Pastorin 
Annette Schöllhorn
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EVANGELISCH-METHODISTISCHE KIRCHE ENINGEN VERSÖHNUNGS-
KIRCHE (In der Raite 8)
Aktuelle Infos und Newsletter unter: emk-eningen.de
Die aktuelle Predigt können Sie zum Lesen auch per Post oder Mail zugestellt 
bekommen. Bitte melden Sie sich wenn Sie diese wöchentlich zugeschickt 
bekommen möchten, Telefon 0174 9017424.

Andachten:
Unter www.radio-m.de gibt es Kurzgottesdienste und Tägliche Andachten 
zum Anhören.

Info: Bürgerschaftliches Engagement Eningen: Tel.Nr.: 892-8550 vormittags 
zwischen 8.30 und 11.30 Uhr.

EMK Reutlingen - Eningen
Pastorin Annette Schöllhorn
Walter-Flex Strasse 6, 72764 Reutlingen
Tel.: 0174 9017424
Email: annette.schoellhorn@emk.de
Bürozeiten: Büro RT Mo 14-17 Uhr, Fr. 9-12 Uhr
in Eningen aktuell nach Absprache

Gottesdienste und Termine

Sonntag, 20. Februar 2022
 9.15 Eucharistiefeier mit Vorstellung der Firmbewerber

Mittwoch, 23. Februar 2022
19.30 Sitzung Verwaltungsausschuss

Donnerstag, 24. Februar 2022
18.30 Eucharistiefeier

Sonntag, 27. Februar 2022 
 9.15  Eucharistiefeier

Die Gottesdienste an den Sonntagen werden im Regelfall ergänzend als 
Livestream übertragen.

Noch gelten die Corona-Regeln
In den Gottesdiensten ist das Tragen einer FFP-2 Maske Pflicht. Ausgenommen 
sind Kinder und Jugendliche unter 18. Jahren. Die Abstandspflicht gilt weiterhin. 
Die Erfassung der Gottesdienstteilnehmer ist nicht mehr erforderlich.

Auftakt der Firmvorbereitung
Dieses Wochenende steht unter dem Beginn der Firmvorbereitung in der Seel-
sorgeeinheit. Start ist um 14 Uhr in St. Peter und Paul in Reutlingen. Nach dem 
Kennenlernen wird mit verschiedenen Stationen nach Eningen gewandert. Dort 
gibt es dann Themenarbeit in Kleingruppen und Vesper. Den Abschluss bildet 
ein Expuls in der Liebfrauenkirche.
Am Sonntag stellen sich die Firmbewerber in den einzelnen Gemeinden in den 
Gottesdiensten vor. Auch besteht dann die Möglichkeit, eine Gebetspatenschaft 
zu übernehmen. In Eningen beginnt der Gottesdienst um 9.15 Uhr

Kath. Kirchengemeinde Zu Unserer Lieben Frau in Eningen
Pfarrbüro: St. Wolfgang-Str. 10, 72764 Reutlingen
Tel. 07121/49 02 55 – Fax 07121/49 02 56
Mail: ZuUnsererLiebenFrau.Eningen@drs.de
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage unter:
www.katholische-kirche-eningen.de

Neuapostolische Kirche Eningen unter Achalm

Gottesdienste und Veranstaltungen
Freitag, 18. Februar 2022, 20.00 Uhr Jugendstunde in Reutlingen-West, 
Thema: "Christ und Geld, ohne Moos nichts los."

Sonntag, 20. Februar 2022, 9.30 Uhr  Live-Übertragung des Gottesdienstes 
mit Bezirksapostel Ehrich aus Fellbach

Sonntag, 27. Februar 2022, 9.30 Uhr Gottesdienst

Wochen-Gottesdienste werden aufgrund der Pandemie bis auf weiteres nicht 
stattfinden. Gottesdienst-Besuche sind nur mit FFP2-Maske gestattet.
Wegen der umfassenden Hygienemaßnahmen bitten wir um Anmeldung beim 
Gemeindevorsteher. Es können sich aufgrund der behördlichen Regelungen 

auch kurzfristig Änderungen ergeben. Video-Gottesdienste werden für den 
Bezirk Reutlingen per YouTube und Telefon übertragen. Details können beim 
Gemeindevorsteher erfragt werden.
Aktuellen Hinweis findet man unter 
https://www.nak-reutlingen.de/eningen-u.-a./kalender.

Adresse der Neuapostolischen Kirche in Eningen: Friedrichstraße 11
Weitere Informationen, Berichte und Kontaktmöglichkeiten:
http://www.nak-sued.de
http://www.nak-eningen.de

DRK

Wir testen für Sie weiter!
Festhalle Eningen unter Achalm
Dienstag, 19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Freitag, 19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Sonntag, 19:00 Uhr - 20:00 Uhr
Bitte Ausweis nicht vergessen.
Wenn Sie ihr Corona Warnapp Profil geladen haben geht es schneller.
Weitere Infos unter www.drk-eningen.de
Ihr DRK Eningen unter Achalm
DE44 6405 0000 0000 5137 00  KSK Reutlingen
DE62 6039 0000 0593 9650 00 Vereinigte Volskbank

Riccarda Gregor-Grieshaber (1907 – 1985) – Gemälde, Poesie
Der letzte Öffnungstag ist am 6. März 2022
von 14 – 17 Uhr in der HAP Grieshaber Halle in Eningen unter Achalm. 
Die Ausstellung zeigt neben zahlreichen Gemälden aus ihrer frühen Schaf-
fensperiode, Dokumente und Beispiele ihrer schriftstellerischen Tätigkeit und 
Beispiele ihrer kunsthandwerklichen Phase.

Der Text und Fotos des in der Ausstellung aufgestellten Rollplakats sind 
in einer Broschüre abgedruckt, die während den Öffnungszeiten der Aus-
stellung zum Sonderpreis von 5 € angeboten werden. Es handelt sich um 
die erste Biographie über die Künstlerin

Bitte die Corona Regeln beachten (G2). Registrierung der Besucher durch Luca 
App oder schriftliche Registrierung. hw

Informationen – der erste Schritt, um 
mitreden zu können. Ihr Amtsblatt 
hält Sie auf dem Laufenden.
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Ausschnitt aus der Tafel zum Vogellehrpfad Eninger Weide 

HAP Grieshaber Weg Station 14
1. Mai 1978
Die letzte Station ist politischer Natur. Dieser Holzschnitt wurde als Plakat im 
Offsetdruck publiziert und von der Industriegewerkschaft Druck und Papier in 
Berlin bei der Mai Demonstration mitgetragen.
Die Drucke mit dem Leitspruch „Recht auf Arbeit, Recht auf Kultur“ wurde 
von der studentischen Jugend mit Begeisterung aufgenommen.
In diesem Jahr waren in der Metall- und Druckindustrie tarifliche Arbeitskämpfe. 
Grieshaber wies in Holzschnitten, Plakaten, Ausstellungskatalogen und Bü-
chern auf den technischen Wandel und die in Schwierigkeiten gekommenen 
Berufsgruppen hin.
Um zu zeigen, wie er gearbeitet ist, haben wir den Entwurf zum Plakat auf der 
Straßenseite „im Hörnle“ angebracht, während das Plakat Richtung Robert-
Koch-Straße zeigt.
hw

1. Mai 1978 

Der Entwurf zum Plakat 

1. Mai 1978 in Berlin 

Bilder der Woche: Winter auf der Alb
Bei diesem Stichwort denken wir an schneebedeckte Landschaften. So sieht 
der Winter auf der Alb aber nicht immer aus. Manchmal ist es nur trüb und 
nass oder es ist Frost und die Straßen sind glatt. In diesem Winter hat sich der 
Schnee rar gemacht.
Wir haben in unseren Archiven gekramt und viele fotogene Bilder der Alb ge-
funden – so viele, dass uns die Auswahl schwergefallen ist. Wir haben uns dann 
für Fotos entschieden, die vom Motiv oder der Lichtstimmung her typisch sind:
• Ein schneebedeckter Fahrweg mit Reifenspuren und Fußabdrücken: rechts 

der vom Schneepflug auf die Seite geschobene Schnee, Büsche und ein 
Zaun, dahinter Wiesen, ein Schuppen und ganz hinten im Dunst ein Wald. 
Das diffuse, milchige Licht und der an Zweigen und Zaun klebende Schnee 
signalisieren, dass es richtig kalt ist.

• Die High-Key-Aufnahme eines einzeln stehenden Apfelbaums. Auf seinen 
Zweigen liegt Schnee. Aber viel hat es nicht geschneit, denn unter dem 
Baum liegt nur wenig Schnee, und an einigen Stellen schaut das Laub he-
raus. Der Baum ist alt und schon lange nicht mehr geschnitten worden; die 
Zweige wirken wie Gestrüpp. Durch die Überbelichtung hebt sich der Baum 
überdeutlich vom Hintergrund ab.

• Eine Baumgruppe im Gegenlicht, Fahrwege, schneebedeckte Wiesen und 
Äcker, dahinter Wald – wir sind zwischen Würtingen und Gächingen. Hinter 
dem Wald kommt die Morgensonne hervor, und auf der kalten Erde bildet 
sich Bodennebel. Es ist mit einem Himmel in den Farben des Morgenrots 
der Übergang von der kalten Nacht zu einem Morgen mit Sonne und Wolken.

In Farbe sind dieses Bild und die beiden anderen in besserer Qualität auf 
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unserer Homepage: www.fotofreunde-eningen.de/weekly zu finden. Dort ste-
hen auch unsere Kontaktadressen und im Downloadbereich für interessierte 
Fotografinnen und Fotografen unser Jahresprogramm. Unsere Treffen finden 
derzeit aber nur online statt. Eine Teilnahme an den Videokonferenzen ist nach 
Absprache auch für Nicht-Mitglieder möglich.
Unsere Fotoausstellung im Rathaus Eningen ist noch bis 6. März geöffnet: Ohne 
Anmeldung jeden Donnerstagnachmittag von 14:30 Uhr bis 16 Uhr; zu anderen 
Zeiten nach telefonischer Anmeldung unter Tel. 892-1255. Besuch entspre-
chend der aktuellen Corona-Verordnung nur mit FFP2-Maske, 2G-Nachweis 
und Angabe der Kontaktdaten.

Alblandschaft bei Gächingen (Foto: Dietmar Werz) – 1/100‘‘, Blende 14, 
Brennweite 48 mm, ISO 100, Format APS-C 

Heute keine Äpfel (Foto: Uschi Schäfer) – 1/100‘‘, Blende 16,  
Brennweite 100 mm, ISO 200, Format APS-C 

Nach Sonnenaufgang bei Gächingen (Foto: Peter Nabholz) – 1/100‘‘,  
Blende 7.1, Brennweite 135 mm, ISO 200, Format APS-C 

Gesangverein1833 e.V. Eningen unter Achalm

Auf www.gesangverein-eningen.de finden Sie ebenfalls alle Termine sowie 
weitere Informationen rund um den Verein.

Termine

Montag, 21. Februar 2022
15:00 Uhr Frauenchor-Stammtisch im Kreisel
19:15 Uhr online-Probe music and more
20:15 Uhr online-Probe Männerchor

Dienstag, 22. Februar 2022
17:30 Uhr online-Probe Achalmfinken
19:30 Uhr online-Probe Frauenchor

Mittwoch, 23. Februar 2022
19:30 Uhr Ausschusssitzung im Spital

Voraussichtlich ab 7. März beginnen wir wieder mit Live-Proben. 

Gesunde Gemeinde

Neue Gesundheitsbroschüre 2022 liegt aus

Holen Sie sich die neue Eninger Gesundheitsforum-Broschüre mit Informatio-
nen über lokale Gesundheitsanbieter in Eningen und Umgebung. Der Gesund-
heitsführer liegt im Rathaus und in einigen Eninger Praxen und wird zukünftig 
auch wieder an Events verteilt.  

Das Gesundheitsforum Eningen e.V. hat inzwischen bald 100 Mitglieder des 
Gesundheitswesens aus dem Landkreis Reutlingen. Es werden -sofern es die 
Situation zulässt- regelmäßige Vorträge, Informationsveranstaltungen und Be-
ratungen in der Geschäftsstelle und durch die Mitglieder angeboten. Als Teil des 
Arbeitskreises „Gesunde Gemeinde“ nimmt der Verein einen wichtigen Platz in 
der re-zertifizierten Achalmgemeinde ein. Durch seine Öffentlichkeits- und Be-
ratungsarbeit hat der Verein funktionierende Kooperationen, die Vernetzung der 
Gesundheitsanbieter und gemeinsame Veranstaltungen im Sinne der Patienten 
als Ziel. Der Verein berichtet regelmäßig über seine Aktivitäten in der Presse, der 
Vereinshomepage, über Facebook und über Plakate im Ort und der Umgebung. 
Interessierte finden auch unter www.Gesundheitsforum-Eningen.de schnell und 
komfortabel die aktuellen Veranstaltungen und Informationen.
Aktuell wurde der Gesundheitsführer des Gesundheitsforum Eningen e. V. neu 
aufgelegt. Diese bereits etablierte und von der Bevölkerung gern genutzte 
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Broschüre über die Gesundheitsberufe und -adressen in Eningen und Umge-
bung, soll weitere Transparenz in Gesundheitsthemen in und um die „Gesunde 
Gemeinde“ schaffen.  Mittlerweile finden sich in der Broschüre auch Adressen 
und Telefonnummern zahlreicher Fachleute aus der Region, die das Gesund-
heitsforum im Laufe seiner Arbeit als Mitglieder gewinnen konnte.
„Die Inhalte der Broschüre wurden überarbeitet und das Netzwerk ausgebaut“, 
so Volker Feyerabend Co-Vorstand AK Gesunde Gemeinde und Beirat für 
Öffentlichkeitsarbeit und Marketing des Gesundheitsforums. „Die strategische 
Entwicklung und der Ausbau des Vereines sind wichtige Elemente, die durch 
den ‚Gesundheitsführer‘ maßgeblich unterstützt werden.“ Darüber sind sich die 
beiden Vereinsvorsitzenden Frau Veronika Bittner-Wysk und Cosmin Bud einig.
Die neue Broschüre liegt im Rathaus und einigen Eninger Gesundheits-
anbietern aus und wird fleißig von den Praxen der Gesundheitsanbieter 
verteilt. Und falls die Broschüre im Rathaus vergriffen wäre, können inte-
ressierte Bürger ein persönliches Exemplar auch gerne gegenüber bei der 
PHYSIO Eningen abholen. 
Neuigkeiten finden Sie in der Broschüre und unter:
www.Gesundheitsforum-Eningen.de
www.facebook.com/ForumGesundeGemeinde.de

LG Eningen-Reutlingen

Alb Gold Winterlauf-Cup
Jörn Rogge (U20) und Armin Beck (Aktiv) von der LG Eningen-Reutlingen haben 
sich dieses Jahr der 10 km Strecke beim Alb Gold Winterlauf-Cup gestellt. Beim 
1.Lauf in Reutlingen konnten beide Athleten zwar noch nicht an den Start gehen, 
aber in Gniebel am 29.01.22 sind sie in die Serie eingestiegen. Jörn wurde in 
seiner Altersklasse mit einer Zeit von 44:53 Minuten Zweiter. Armin wurde bei 
den Aktiven 11.  mit einer Zeit von 41:12 Minuten. Am 12.2.22 waren beide in 
Reutlingen im Wasenwald am Start. Jörn konnte bei U20 seinen 2.Platz mit einer 
Zeit von 42:01 Minuten wiederholen. Armin wurde 13. mit einer Zeit von 41:20 
Minuten. Der letzte Lauf der Serie findet am 26.02.22 in Trochtelfingen statt. Viel 
Erfolg unseren beiden Langstrecklern!

Auf dem Foto: links Armin Beck, rechts Jörn Rogge 

Eninger Häbles-Wetzer Narrenzunft e.V. 1992

Eninger Häbles-Wetzer stellen den Narrenbaum 2022 zum 30-jährigen 
Jubiläum
Die Fasnet auch in diesem Jahr, und nicht nur die Fasnet, alles ist anders seit 
Corona.
Doch was hilft Jammern und Klagen, machen wir das Beste daraus, so 
beschloss der Ausschuss der Eninger Häbles-Wetzer mit ihrer Zunftmeisterin 
Karin Kapitel, der Narrenbaum muß auf jeden Fall gestellt werden.
Doch nicht so wie in den Jahren ohne Corona mit Muskelkraft, dazu wären 
zuviele Helfer notwendig .
Damit die  geltenden Coronabestimmungen eingehalten werden konnten, hat 
diese Aktion  wieder mit dem Kranen stattgefunden. Mit der freundlichen Unter-
stützung der Fa.Stumpp und unter der Regie des Ehrenzunftmeisters Thomas 
Hummel wurde nun der Narrenbaum beim Rathaus aufgestellt.
Wenn Sie beim Einkaufen oder beim Spazieren gehen am Narrenbaum vorbei 
kommen schenken Sie den "Masken" ein freundliches Lächeln! 
30 Jahre Eninger Häbles-Wetzer

Naturfreunde Eningen

Veranstaltungen im Februar 2022

Sa., 19.02. Kinder-/Schülerfasching enfällt
Mo., 21.02. Frauengruppe - Programmänderung
  Kleine Wanderung im Weinberg Neuhausen/Metzingen 
  Abfahrt: 13.30 Uhr, oberes Parkdeck EDEKA
  In  Fahrgemeinschaften geht es nach Neuhausen zu Kelter. 
  Eine kleine Wanderung über den Neuhäuser Weinberg und 
  Metzinger Weinberg zur City von Metzingen 
  mit Einkehrschwung in einem Cafe.
  Anmeldung und Info: Hildegard Reusch, Tel. 07123 15 50 4
Di., 22.02. Nordic Walking
  Treffpunkt: 15.00 Uhr, Parkplatz Glemser  Stausee
  Info: Brigitte Junger, Tel. 07121 8 25 25 
Sa., 26.02. Kinder-/Schülergruppennachmittag
  Beginn: 14.30 Uhr im Naturfreundehaus

Historische Wanderung im Schönbuch 
Die Ortsgruppe Eningen unter Achalm des Schwäbischen Albvereins lädt zu 
dieser Wanderung ein. Die Teilnehmer treffen sich am 20.02.22 um 10.10 Uhr 
an der Bushaltestelle Eitlinger Str./Rathaus in Eningen, um mit öffentlichen 
Verkehrsmittel nach Kirchentellinsfurt zu fahren. 
Dort startet die Tour zu den Zeugnissen aus keltischer, römischer und mittel-
alterlicher Zeit. Die Tour führt u.a. entlang des geschichtlichen Lehrpfads Ein-
siedel. Unterwegs ist eine Mittagsrast geplant, also bitte Getränke und Vesper 
mitbringen. Ebenso ist eine gemeinsame Schlusseinkehr vorgesehen. 
Die Strecke beträgt ca. 11 km bei einer Wanderzeit von ca. 3,5 Stunden zzgl. 
Pausen. Festes Schuhwerk und evtl. Wanderstöcke werden empfohlen.

Gäste wie immer willkommen.

Eine Teilnahme ist nur möglich mit vorheriger Anmeldung bei Ingeborg Renk, 
Tel.: 07121/1 37 54 02 bzw. renk@sav-eningen.de.

Es gelten die aktuellen Coronaregeln, deshalb FFP2-Maske und Impf- 
und Personalausweis nicht vergessen. 
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Römisches Pfeiler Grab 

Schloß Einsiedel 

Mundartstammtisch
Wir wollen die Reihe der Mundartveranstaltungen fortführen und hoffen, in den 
nächsten Monaten auch wieder Mundartkünstler zu Mundartabenden einladen 
zu können.
Der nächste Mundartstammtisch wird wieder in Verbindung mit dem „Verein 
schwäbische mund.art e.V.“ stattfinden.
Wir laden ein am Mittwoch 23. Februar um 19.30 Uhr,
Saal des Andreas-Gemeindehauses (neben der evangelischen Kirche) in 
Eningen, Hauptstraße 66

Unser Gast: Helmut Bachschuster, Kabarettist und 
Mundartler aus Pfullingen
Moderation: Hermann Walz
Die Gäste und Besucher können eigene Mundarttexte 
vortragen, gerne sind auch Besucher aus anderen 
Mundartgebieten eingeladen, die etwas beitragen 
möchten und interessiert sind, in einer Aktionsgruppe 
für deutsche Dialekte mitzuwirken..
Ein Unkostenbeitrag wird erbeten.
Es gelten die Regeln nach der gültigen Corona Verord-
nung (zwei G).

Wegen der begrenzten Platzzahl bitten wir um Anmeldung Tel. 07121 820915 
(AB) oder Mail: presse@sav-eningen.de

Frauengruppe
Auftakt zu unserem Frauenprogramm am Dienstag, den 1.3.2022 mit 
einem Spaziergang zum Sportheim.
Wir treffen uns um 15.30 Uhr am Rathaus und laufen gemütlich in einem Bogen 
zum Sportheim.
Hier sind ab 17.00 Uhr Plätze für uns reserviert, so können wir uns alle treffen, 
auch die, welche nicht so gut zu Fuß sind.

Noch gelten die Coronaregeln, deshalb Impfpass, Personalausweis und eine 
Maske mitbringen.

Rückfragen bei Waltraut Bley, Tel. 88236

SKV Sport- und Kulturverein
Eningen 1889 e.V.

SKV Sporthalle jetzt barrierefrei zugänglich 
Durch den Einbau breiterer Notausgangstüren ist die SKV Sporthalle nun auch 
für Rollstuhlfahrer barrierefrei zugänglich. Mit dieser Umbaumaßnahme erfüllt 
der SKV Eningen außerdem die Vorgaben der aktuellsten Brandschutzanforde-
rungen. Durch den ehrenamtlichen Arbeitseinsatz der Vereinsmitglieder konnten 
die Kosten der Umbaumaßnahme trotz Corona bedingter Einnahmeausfälle vom 
Verein gestemmt werden. Noch erforderliche Restarbeiten, Verputzen, Streichen 
und die notwendigen Reinigungsarbeiten, werden demnächst ebenfalls ehren-
amtlich von Vereinsmitgliedern erledigt. Dafür bedankt sich der Vereinsvorstand 
ganz herzlich bei allen Helfern!

Übungsleiter/in gesucht!
Die Gymnastikabteilung des SKV Eningen sucht dringend eine/einen weitere/n 
Übungsleiter/in.
Die zu betreuende Gruppe trainierte bisher entweder montags von 19 – 20 Uhr 
oder mittwochs ab 17:30 Uhr in der vereinseigenen Sporthalle in der Geißbergstr. 
36, 72800 Eningen. Gegebenenfalls sind auch andere Übungszeiten vorstellbar.
Wer hat Zeit und Lust, bei angemessenem Übungsleiterentgelt, beim SKV als 
Übungsleiter/in–Gymnastik einzusteigen?
Alles Weitere sollten wir persönlich besprechen. Bitte kontaktieren Sie den 
Vereinsvorstand für eine Terminvereinbarung per E-Mail an: 
Gerhard.Loth@skv-eningen.de

´s Blättle

Telefon 07123/3688-630
Telefax 07123/3688-222

E-Mail: nak.anzeigen@swp.de
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Abteilung Handball

Freitag, 18. Februar 2022
Helmut Johann Flohr zum 70. Geburtstag
Renate Mayer zum 70. Geburtstag

Samstag, 19. Februar 2022
Emil Hermann Gottlob Reicherter zum 80. Geburtstag
Ursula Annemarie Hummel-Kuchar zum 75. Geburtstag

Sonntag, 20. Februar 2022
Rosalinde Stefanie Anna Maier zum 90. Geburtstag
Rita Liselotte Häcker-Schenk zum 70. Geburtstag

Montag, 21. Februar 2022
Beate Maria Friedrichson zum 80. Geburtstag

Dienstag, 22. Februar 2022
Meserret Pekcan zum 75. Geburtstag

Donnerstag, 24. Februar 2022
Wolfgang Molkow zum 75. Geburtstag

Aktuelle Informationen 
aus Ihrer Nähe – 
Ihr Mitteilungsblatt.


